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Teil 1: Grundlagen, Ziele, Inhalte und 
Auswirkungen 

1 Rechtsgrundlagen 
- Baugesetzbuch (BauGB) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzVO) 

- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

(jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) 

2 Veranlassung, Erforderlichkeit und Ziele 
In der Weststadt wurde als letztes großes Baugebiet im Jahr 2007 das Gebiet Hei-
neckenfeld (Bebauungsplan Nr. 0-74) ausgewiesen. Bis auf wenige Restgrundstücke 
sind dort alle Grundstücke der Bebauung zugeführt worden. Im Ende 2010 direkt öst-
lich der Kernstadt ausgewiesenen Hülptingser Neubaugebiet ‘Östlich Beerbuschweg‘ 
(Bebauungsplan Nr. 8-9) sind alle Baugrundstück verkauft. Um die Kernstadt als 
Wohnstandort weiter zu entwickeln soll, daher mit dem Gebiet „Nördlich Zilleweg“ ein 
weiteres Neubaugebiet in der Weststadt ausgewiesen werden.  

Im 2010 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept Burgdorf (ISEK) ist 
das Plangebiet bereits als nächste Entwicklungsfläche in der Weststadt benannt 
worden. Darüber hinaus wird die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen westlich des 
Ahrbergenwegs angestrebt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans verfolgt als Hauptziel die Ausweisung von Wohn-
gebieten. Aufgrund der relativ zentralen Lage des Plangebiets werden dabei neben 
Flächen für freistehende Einfamilienhäuser Teilbereiche für verdichteten Wohnungs-
bau festgesetzt. Im Hinblick auf den demografischen Wandel sollen dort vorrangig 
barrierefreie Wohnformen entwickelt werden. An der Errichtung von Geschosswoh-
nungsbauten haben verschiedene Bauträger Interesse bekundet.  

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist zudem ein Investor an die Stadt herange-
treten, der in dem Gebiet ein Alten- und Pflegeheim errichten will. Um dieses Vorha-
ben zu ermöglichen, wurden die Festsetzungen für die bereits im Vorentwurf enthalte-
ne größere Baufläche direkt nördlich des vorhandenen Lebensmittelmarktes erweitert, 
so dass nun sowohl der ursprüngliche vorgesehene Kindergarten, wie auch ein Alten- 
und Pflegeheim oder aber ‘normaler‘ (Geschoss-)Wohnungsbau möglich wären. 
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3 Lage und Abgrenzung Geltungsbereich 
Die Entwicklungsfläche „Nördlich Zilleweg“ befindet sich am westlichen Rand der Kern-
stadt Burgdorfs in der Flur 1 der Gemarkung Heeßel (s. nachfolgende Abbildung). Die 
Lage des Entwicklungsbereichs im Stadtgebiet ist relativ zentral; hervorzuheben sind z.B. 
folgende Einrichtungen in fußläufiger Entfernung bis 2.000 m:  

- ein Lebensmittelmarkt direkt südöstlich des Plangebiets,  

- der Bahnhof in ca. 1.000 m Entfernung,  

- die Astrid-Lindgren-Grundschule und der Kindergarten Lippoldstraße in   
ca. 300 m Entfernung, 

- ein Ärztezentrum in ca. 150 m Entfernung, 

- die Marktstraße (Rathaus I) in ca. 1.500 m Entfernung, 

- das E-Center Weserstraße in ca. 1.800 m Entfernung. 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans wird die Entwicklungsfläche „Nördlich Zilleweg“ 
in zwei Abschnitte aufgeteilt, da derzeit noch nicht alle Flächen verfügbar sind. Das 
städtebauliche Konzept berücksichtigt aber bereits beide Entwicklungsabschnitte.  

Die gesamte Entwicklungsfläche „Nördlich Zilleweg“ wird im Osten durch die Mönkeburg-
straße und im Westen durch den Ahrbergenweg begrenzt. An die nördliche Grenze des 
Entwicklungsbereichs schließt ein öffentlicher Grünzug an. Jenseits dieses Grünzugs 
befinden sich die an den Straßenzügen Scharhörnweg, Neuwerkweg, Wangeroogweg und 
Spiekeroogweg gelegenen Grundstücke. Auch an die südliche Grenze des Entwicklungs-
bereichs schließt ein öffentlicher Grünzug an. Jenseits dieses Grünzugs befinden sich 
Wohngrundstücke, die an dem Straßenzug Zilleweg liegen sowie im Südwesten ein Bolz-
platz. Im südöstlichen Eckbereich grenzt direkt an den Entwicklungsbereich die Fläche 
eines Lebensmittelmarktes an.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ um-
fasst das Flurstücke 187/4 und den Großteil des Flurstücks 188/3, beide in der Flur 1 der 
Gemarkung Heeßel. Der Geltungsbereich ist insgesamt ca. 3,80 ha groß. Zur Lage und 
genauen Abgrenzung des Geltungsbereichs siehe die nachfolgende Abbildung.  

Das Plangebiet des voraussichtlich 2. Abschnitts wird den nordwestlichen Teilbereich des 
Flurstücks 188/3 sowie die nördlich anschließenden Flurstücke 189/4, 189/6 sowie 191/2 
umfassen und hat eine Größe von ca. 0,96 ha. Die größte Fläche dieses 2. Entwicklungs-
abschnitts steht zurzeit noch nicht zur Verfügung.  

4 Städtebauliche Ausgangssituation 

4.1 Nutzungs- und Eigentumsstruktur 

Alle Flurstücke im Geltungsbereich werden zzt. landwirtschaftlich genutzt und sind in 
privatem Eigentum. Künftige Eigentumsrechte sind aber bereits zu Gunsten der Stadt 
Burgdorf gesichert.  

Die verkehrliche Erschließung für die ackerbauliche Nutzung erfolgt vornehmlich vom 
Westen über den Ahrbergenweg. 

4.2 Ortsbild 

An den nördlichen Rand des Plangebiets schließt jenseits des 10 m breiten Grünzugs mit 
Fußwegverbindung eine in den 1990er Jahren entstandene Wohnbebauung an. Diese 
setzt sich aus freistehenden Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbauten, die bis zu 
III1/2-Geschosse aufweisen, zusammen. Am westlichen Rand dieses Baugebietes befindet 
sich ein größerer Kinderspielplatz. In diesem Zusammenhang ist auch der ca. 150 m 
nördlich des Plangebiets an der Mönkeburgstraße gelegene Nahversorgungsbereich mit 
Ärztezentrum entstanden. Das dort ehemals von einem Lebensmitteldiscounter genutzte 
Ladengeschäft mit ca. 550 m² Vkf. (Verkaufsfläche) steht seit einigen Jahren leer.  



Übersicht zur Lage des Entwicklungsbereichs "Nördlich Zilleweg"

M. 1:10.000
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Zur Sicherung der Nahversorgung für die umliegenden Wohngebiete wurde im Jahr 2010 
ein größeres Ladengeschäft mit 800 m² Vkf. direkt südöstlich des Plangebiets an der 
Mönkeburgstraße errichtet. 

Östlich des Plangebiets ist jenseits der Mönkeburgstraße eine ab Mitte der 1980er Jahre 
errichtete hofartige Bebauung mit II-II1/2- geschossigen Reihenhäusern vorhanden. 
Direkt an der Mönkeburgstraße liegen die den Wohnblöcken zugeordneten Garagenhöfe. 

Südlich des Plangebiets befindet sich jenseits eines ca. 5 m breiten Grünzugs mit 
Fußwegverbindung das Wohngebiet Zilleweg. Dieses ist ab Anfang der 1980er Jahre 
bebaut worden. Die Bebauung setzt sich aus Reihenhäusern, Gartenhofhäusern und frei-
stehenden Einfamilienhäusern zusammen. Am westlichen Rand dieses Baugebietes sind 
ein Kinderspielplatz und ein Bolzplatz vorhanden.  

Westlich des Plangebiets schließt jenseits des Ahrbergenwegs die freie Ackerlandschaft 
an. In südwestlicher Richtung folgt die Ortschaft Heeßel.  

4.3 Umwelt, Natur- und Landschaft 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13a BauGB. Die Umweltprüfung / der Umweltbericht und die Anwendung der Ein-
griffsregelung entfallen (s. Kapitel 8). Die Vorschriften des Artenschutzes (§§ 39 und 44 
ff BNatSchG) sind jedoch anzuwenden und in der Abwägung des Bebauungsplans bleiben 
die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) zu berücksichtigen. 

4.3.1 Boden 

Das Relief fällt innerhalb des Plangebiets in östliche Richtung ab. Zwischen dem west-
lichen und dem östlichen Plangebietsrand ist eine Höhendifferenz von ca. 4 m vorhanden 
(EBELING 2009, S. 5). 

Bei den Böden im Plangebiet handelt es sich zum Teil um reine Sandböden (weichseleis-
zeitliche Geschiebedecksande über glazifluviatilen Sanden). Im Großteil des Plangebietes 
sind neben den sandigen Anteilen aber auch bis zu 3 m mächtige Schluffschichten (Ge-
schiebelehm) vorhanden (EBELING 2009 S. 5f.). Zur räumlichen Lage der Schluffschich-
ten vgl. die Abbildung in Kapitel 5.2.3. Als Besonderheit zum humosen Oberboden ist 
anzumerken, dass im Bereich des südlichen Flurstücks 187/2, auf dem früher Spargel 
angebaut wurde, eine Durchmischung von Oberboden und Sand bis zu einer Tiefe von 
60 cm vorgefunden wurde (EBELING 2009 S. 5). Ein besonderer Schutzbedarf ist für die 
Böden im Plangebiet nicht zu erkennen. Für eine Bebauung sind die Böden im Plangebiet 
grundsätzlich geeignet (EBELING 2009, S. 6).  

Hinweise auf das Vorkommen von Bodenverunreinigung / Altlasten, die eine Beeinträchti-
gung der menschlichen Gesundheit befürchten lassen, sind für das Plangebiet und die 
direkt angrenzenden Flächen nicht vorhanden. Nach Auskunft des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes vom 12.05.2005 sind bei der Auswertung von Luftbildern auch keine 
Hinweise auf Abwurfkampfmittel festgestellt worden.  

4.3.2 Wasser, Lage im Trinkwassergewinnungsgebiet  

Oberflächengewässer sind im Plangebiet und der näheren Umgebung nicht vorhanden. 
Das Grundwasserniveau liegt bei 54,0 m ü. NN. Der Grundwasserflurabstand beträgt im 
Westen des Plangebietes ca. 6 m unter Gelände und im Osten ca. 2 m (EBELING 2009 
S. 5). 

Das Plangebiet liegt in einem Trinkwassergewinnungsgebiet. In einer Entfernung von ca. 
1,5 km zum Plangebiet befinden sich in nordöstliche Richtung an der Straße Wasser-
werksweg die von den Stadtwerken Burgdorf betriebenen Trinkwasserbrunnen der 
Wasserfassung ‘Radhop‘. Diese werden seit 1935 betrieben. Im Jahr 1999 wurde ein 
neues Wasserwerk zur Trinkwasseraufbereitung errichtet. Im Jahr 2000 wurde ein Antrag 
auf Festsetzung des Wasserschutzgebietes ‘Radhop‘ gestellt. Nach den zum Antrag gehö-
renden Schutzgebietskarten befindet sich das Plangebiet am südlichen Rand der Zone 
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III A. Aus weiteren Antragsunterlagen geht hervor, dass bei der Antragstellung bereits 
von einer Erweiterung des Siedlungsgebietes auf die Plangebietsfläche ausgegangen 
wurde. Das Verfahren zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes ist bisher nicht abge-
schlossen. 

Aus der Lage des Plangebiets in einem Trinkwassergewinnungsgebiet ergibt sich in Ver-
bindung mit den teilweise vorhandenen reinen Sandböden ohne ausgeprägte Filter-/Puf-
ferfunktion sowie dem im östlichen Plangebietsteil verhältnismäßig geringem Grundwas-
serflurabstand von ca. 2 m ein besonderer Schutzbedarf. Dies ist jedoch im Hinblick auf 
Standortalternativen für Wohngebietsentwicklungen dahingehend zu relativieren, dass 
der gesamte Bereich der Kernstadt nördlich der Burgdorfer Aue diese erhöhte Empfind-
lichkeit gegenüber Grundwassereinträgen aufweist.  

4.3.3 Natur- und Artenschutz 

Naturschutzrechtlich besonders geschützte oder wertvolle Bereiche 
Die zum Plangebiet nächstliegenden naturschutzrechtlich besonders geschützten Bereiche 
sind:  

- FFH-Gebiet Nr. 328 ‘Altwarmbüchener Moor‘ in südwestliche Richtung ca. 
3.000 m entfernt,  

- EU-Vogelschutzgebiet Nr. DE 3627-401 ’Wendesser Moor’ nordwestlich von 
Peine in ca. 15 km Entfernung, 

- geschützter Landschaftsbestandteil LB-H 31 „Feldhecke Ahrbergenweg“ in 
nördliche Richtung ca. 100 m entfernt,  

- Landschaftsschutzgebiet LSG-H 19 „Altwarmbüchener Moor Ahltener Wald“ in 
südliche Richtung ca. 400 m entfernt.  

Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass diese Gebiete / Bestandteile durch die Entwick-
lung des Baugebiets beeinträchtigt werden. 

Artenschutz 
Für das Plangebiet selbst liegen keine konkreten Hinweise auf Vorkommen von besonders 
geschützten und gefährdeten Arten vor.  

Im Landschaftsraum westlich des Plangebiets sind verschiedene Biotope bekannt, die 
besondere Bedeutung als Lebensraum gefährdeter und besonders geschützter Amphi-
bienarten haben. Nach einem Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde (Region Hanno-
ver), dass auch für das Plangebiet selbst das Vorkommen von streng geschützten (An-
hang IV FFH-RL) Amphibienarten (Knoblauchkröte und Kreuzkröte) nicht ausgeschlossen 
werden kann, wurden in der ersten Jahreshälfte 2013 das Plangebiet und die umliegen-
den Laichgewässer diesbezüglich von der Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz 
(ABIA 2013) untersucht. Ergebnisse sind: (1.) An dem Amphibienzaun, der am westlich-
en Rand des Entwicklungsbereichs parallel zum Ahrbergenweg aufgestellt wurde, um die 
Abwanderung von Amphibien aus Überwinterungsplätzen zu beobachten, wurden keine 
Amphibien aufgefunden. (2.) In einem ca. 200 m westlich des Entwicklungsbereichs gele-
genen Laichgewässer wurden einige Knoblauchkröten und andere nicht streng geschützte 
Amphibienarten vorgefunden. Insgesamt hat die Erfassung an dem vorgenannten und 
zwei weiteren Laichgewässern belegt, dass der Landschaftsraum westlich der Siedungs-
gebiete als Lebensraum für drei streng geschützte (Anhang IV FFH-RL) Amphibienarten 
(Kreuzkröte, Knoblauchkröte und Moorfrosch) von Bedeutung ist. Der Entwicklungsbe-
reich “Nördlich Zilleweg“ selbst hat jedoch keine Bedeutung für die Amphibienvor-
kommen. 

Von der Planungsgruppe Landespflege ist im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans im Jahr 2012 eine faunistische Erfassung durchgeführt worden 
(PGL 2013). Dabei wurden insbesondere die Bereiche westlich und südöstlich von 
Burgdorf untersucht, die grundsätzlich für eine Siedlungserweiterung in Frage kommen. 
Erfasst wurden Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien sowie Heuschrecken und 
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Tagfalter. Im Entwicklungsbereich „Nördlich Zilleweg“ wurden keine besonders geschütz-
ten und gefährdeten Tierarten festgestellt.  

Nach § 44 BNatSchG sind insbesondere Brutvorkommen aller heimischen Vogelarten be-
sonders geschützt. Im Rahmen der o.g. Tierartenerfassung (PGL 2013) wurde das 
Plangebiet mehrfach kontrolliert und es wurden keine Brutvögel festgestellt. Beobachtet 
wurden Gartenvögel, die das Plangebiet als Nahrungsgebiet aufsuchten und auf der 
westlich angrenzenden Ackerfläche Brutvorkommen von Feldlerche und Schafstelze.  

Besonderer artenschutzrechtlicher Schutzbedarf im Sinne des § 44 BNatschG ist lediglich 
für das in der Agrarlandschaft westlich des Plangebiets festgestellte Brutvorkommen der 
Feldlerche gegeben. Feldlerchen sind nach der Roten Liste Niedersachsen als bestandsge-
fährdet (bundesweit gefährdet) eingestuft. Aufgrund der Lage und des Zuschnitts des 
Entwicklungsbereichs „Nördlich Zilleweg“ ist jedoch keine Beeinträchtigung der lokalen 
Feldlerchenpopulation westlich der Kernstadt zu erwarten. Der Entwicklungsbereich 
grenzt größtenteils an Siedlungsbereiche und nur mit seiner ca. 150 m langen westlichen 
Begrenzung an den freien Landschaftsraum an. Entlang dieser westlichen Grenze verläuft 
zudem der von Spaziergängern und Radfahrern viel genutzte Ahrbergenweg. Somit kann 
davon ausgegangen werden, dass das potentielle Brutgebiet der Feldlerche durch die 
Entwicklung der Wohngebiete „Nördlich Zilleweg“ nicht wesentlich eingegrenzt wird. 

4.3.4 Landschaftsbild und Erholungsnutzung 

Die Landschaft westlich des Plangebiets ist durch die landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. Das Landschaftsbild weist nur wenige strukturbildende Landschaftsbildelemente 
auf und ist von geringer Wertigkeit. Als wertvolle Elemente hervorzuheben sind die 
Heckenstrukturen an Ahrbergen- und Rohrkampsweg sowie der Baumbestand an den 
Heeßeler Rottekuhlen westlich des Rohrkamswegs. (PGL 2013) 

Für die Erholungsnutzung hat der Landschaftsraum aufgrund seiner siedlungsnahen Lage 
jedoch eine hohe Bedeutung. Ahrbergenweg und Rohrkampsweg stellen Verbindungen zu 
den strukturreicheren/wertvolleren Landschaftsräumen südlich von Heeßel und im 
Bereich der verlängerten Moorstraße her. 

Der Ahrbergenweg ist in das Radverkehrsnetz Burgdorf (PGV 2011) aufgenommen 
worden (s. Kapitel 5.2.1.).  

4.3.5 Klima und Luft 

Die Ackerflächen im Entwicklungsbereich haben Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet 
für die umliegenden Siedlungsbereiche. Diese Wohngebiete sind aufgrund der aufge-
lockerten Bebauungsstruktur jedoch nicht als besonders wärmebelastet einzustufen und 
weisen eine gute Durchlüftung auf. Die Bebauung der Ackerflächen lässt daher keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des lokalen Klimas erwarten.  

Ein Luftreinhalteplan nach § 47 BImSchG liegt für den Bereich des Plangebiets oder 
angrenzende Stadtgebiete nicht vor. 

4.3.6 Kultur- und Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmale oder archäologische Kulturdenkmale sind im Plangebiet oder 
der direkten Umgebung nicht bekannt. Mit Stellungnahme vom 19.12.2013 (s. Kapitel 
9.5) wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege jedoch auf archäologi-
sche Funde im weiteren Umfeld des Plangebiets hingewiesen. Aufgrund dieser Funde 
werden zunächst die Erdarbeiten zur Erschließung des Baugebiets durch die Archäolo-
gische Denkmalpflege beobachtet. Anschließend wird entschieden, ob auch für Erdarbei-
ten in den Wohngebieten Auflagen nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (s. 
Kapitel 9.5) erforderlich sind. 

Grundstücke, die an den zum Plangebiet ausgerichteten Siedlungsrändern liegen, profi-
tieren bisher von der dem Freiraum zugewandten Lage. Mit der Entwicklung des Wohn-
gebiets wird diese Qualität eingeschränkt. Durch die nördlich und südlich des Entwick-
lungsbereichs vorhanden Grünzüge sind jedoch bereits Abstände zwischen Altbebauung 
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und dem Plangebiet vorhanden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind daher bei Festset-
zung von Gebäudehöhen, die an die Örtlichkeit angepasst sind, für die Altbebauung nicht 
zu erwarten. Grundsätzlich besteht auch kein besonderer Schutzanspruch darauf, dass 
die vorhandene Situation erhalten bleibt.  

Durch die Entwicklung des Wohngebiets wird die bisherige ackerbaulichen Nutzung der 
Plangebietsflächen aufgegeben. Dass dieser Entzug der Wirtschaftsflächen erhebliche ne-
gative Auswirkungen auf die Wirtschaftsfähigkeit einzelner landwirtschaftlicher Betriebe 
hat, ist nicht bekannt.  

4.3.7 Immissionsquellen 

Für die Planung relevante Schallimmissionsquellen sind:  

- Der Lebensmittelmarkt, der sich in dem direkt südöstlich an das Plangebiet 
angrenzenden Sondergebiet ‘Nahversorgung‘ befindet, das mit dem Be-
bauungsplan Nr. 0-85 „Nahversorgung West“ festgesetzt wurde (rechtskräftig 
seit 18.03.2010).  

- Der Bolzplatz, der sich südwestlich des Plangebiets jenseits des direkt an-
grenzenden Grünzugs auf einer öffentlichen Grünfläche ‘Kinderspielplatz‘ 
befindet, die mit dem Bebauungsplan Nr. 0-37 „Mönkeburg 5“ festgesetzt 
wurde (rechtskräftig seit 03.05.1979). 

- Die Eisenbahnstrecke Lehrte – Celle, die ca. 800 m östlich des Plangebiets 
verläuft.  

Zur Berücksichtigung dieser Immissionsquellen in der Planung s. Kapitel 0. Weitere Anla-
gen, wie z.B. Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe, Hauptverkehrsstraßen, Frei-
zeit-/Sportanlagen oder sonstige Vorhaben von denen für die Planung relevante 
Immissionen ausgehen könnten, sind in der näheren Umgebung des Plangebiets nicht 
bekannt. 

4.4 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an Raumordnungsziele anzupassen. Raum-
ordnungsgrundsätze sind in die Abwägung einzustellen.  

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover (RROP) ist für 
das Plangebiet das raumordnerische Ziel ’Vorranggebiet für Siedlungsentwicklung’ fest-
gelegt. Außerdem ist dem Bereich westlich der Kernstadt symbolisch zugeordnet: 
‘Standort mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten‘. 

Überlagernd stellt das RROP ein Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung dar. In den Er-
läuterungen des RROP wird auf den für den Großteil des Trinkwassergewinnungsgebietes 
bestehenden Zielkonflikt zum Vorranggebiet für Siedlungsentwicklung hingewiesen und 
der Siedlungsentwicklung Vorrang gegeben.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans entspricht somit den Zielen der Raumordnung.  

4.5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Burgdorf befindet sich zzt. in Neuaufstellung. Als 
Grundlage wurde 2010 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept und Innenstadtkonzept 
(ISEK 2010) erarbeitet. Auf der Basis des ISEK wurde in 2011 der erste Verfahrensschritt 
der frühzeitigen Beteiligung (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) zur Neuaufstellung durch-
geführt.  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den gesamten Entwicklungsbereich als Fläche 
für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ‘Schule‘ dar. Die begonnene Neuaufstellung 
berücksichtigt bereits die Änderung von Fläche für Gemeinbedarf zu Wohnbaufläche. Im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) zur Neuauf-
stellung sind zu dieser Änderung keine Stellungnahmen eingegangen.  
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Die nördlich, östlich und südlich angrenzenden Flächen sind im wirksamen Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche bzw. Allgemeine Wohngebiete dargestellt. Südöstlich 
grenzt eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ‘Nahversorgung‘ direkt an; jen-
seits dieser Fläche folgen weitere Wohnbauflächen. Direkt westlich und im südwestlichen 
Eckbereich grenzen Grünflächen mit den Zweckbestimmungen ‘Kompensationsfläche‘, 
‘Spielplatz‘ und ‘Dauerkleingärten‘ an. Richtung Westen folgt dann, jenseits der ca. 20 m 
breiten Grünfläche, die entlang des Ahrbergenwegs verläuft, eine weitere Wohnbau-
fläche.  

Aus dem Flächennutzungsplan geht weiter hervor, dass das Plangebiet innerhalb einer 
Umgrenzung von Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen liegt, vgl. Kapitel 4.3.2.  

Der vorliegende Bebauungsplan wird nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung aufgestellt (vgl. Kapitel 8). In diesem beschleunigten Verfahren kann gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geän-
dert oder ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche Entwicklung darf dabei nicht 
beeinträchtigt werden. Da aus heutiger Sicht die bisher dargestellte Gemeinbedarfsfläche 
nicht mehr für die Errichtung einer Schule benötigt wird und die angestrebte Nutzung als 
Wohnbaufläche mit den angrenzenden Nutzungen vereinbar ist, wird die geordnete 
städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes 
kann daher der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden.  

5 Festsetzungen und Auswirkungen 

5.1 Städtebaulicher Entwurf 

In der nachfolgenden Abbildung ist der städtebauliche Entwurf, welcher dem Vorentwurf 
des Bebauungsplans zugrunde lag, dargestellt. Der Entwurf berücksichtigt sowohl das 
aktuelle Plangebiet des 1. Entwicklungsabschnitts (schwarz umrandet) wie auch die nord-
westlich anschließende Fläche, die voraussichtlich in einem 2. Entwicklungsabschnitt 
überplant werden sollen.  

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt von Osten kommend über die Mön-
keburgstraße. Die Planstraße A durchquert das Gebiet und soll auch der Erschließung 
weiterer, westlich des Ahrbergenwegs vorgesehener Wohnbauflächen, die bereits im 
Flächennutzungsplan dargestellt sind (vgl. Kapitel 4.5.), dienen. Von der Planstraße A 
zweigt nach Süden die Wohnstraße B ab. Über diese Ringstraße wird der Großteil der 
Wohngebietsflächen erschlossen. Die Erschließung der nördlich der Planstraße A größten-
teils im 2. Entwicklungsabschnitt vorgesehenen Wohngebietsflächen erfolgt über drei 
Stichstraßen. Lediglich die Stichstraße S 1 befindet sich im 1. Entwicklungsabschnitt.  

Die Fläche nördlich des Lebensmittelmarktes, die direkt an der Mönkeburgstraße liegt, ist 
für eine besondere Nutzung mit zentraler Bedeutung vorgesehen. Voraussichtlich soll 
dort ein Altenpflegeheim oder eine Kindertagesstätte errichtet werden.  

Auf der ebenfalls direkt an der Mönkeburgstraße gelegenen Fläche nördlich der Planstras-
se A ist die Herstellung einer begrünten Versickerungsmulde für das von den Straßenver-
kehrsflächen im Entwicklungsgebiet abgeleitete Niederschlagswasser vorgesehen. Die 
Lage dieser Fläche ergibt sich vor allem aufgrund der dort für eine Versickerung 
geeigneten Bodenverhältnisse. Zudem kann mit der Gestaltung der Versickerungsmulde 
die Eingangssituation von der Mönkeburgstraße in den nördlich des Plangebiets bereits 
vorhandenen Grünzug bereichert werden.  

Der Großteil der Wohngebietsflächen im Entwurf ist auf die Errichtung von Einfamilien-
häusern in Einzel- oder Doppelbauweise ausgerichtet. Südwestlich an die Versickerungs-
fläche schließt eine Fläche für Geschosswohnungsbau an. Über die an der nördlichen Kan-
te des Entwicklungsbereichs angeordneten Grünflächen wird ein angemessener Abstand 
zwischen den höheren Geschosswohnungsbauten und der niedrigeren Altbebauung im 
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Norden erreicht. Gleichzeitig wird damit der nördlich des Entwicklungsbereichs vorhan-
dene Grünzug verbreitert.   

Am südlichen Rand des Plangebiets ist eine Grünfläche zum Ausbau der Hauptradweg-
verbindung Heeßel – Innenstadt (vgl. Kapitel 5.2.1) vorgesehen. Über mehrere Fußwege 
ist diese Grünfläche mit den Planstraßen A und B verbunden.   
Am westlichen Rand des Entwicklungsbereichs und an der östlichen Plangebietsgrenze 
zum Lebensmittelmarkt sind Flächen zum Anpflanzen von Hecken angeordnet.  
Eine Spielplatzfläche berücksichtigt der städtebauliche Entwurf nicht, da in der näheren 
Umgebung mehrere Spielplätze vorhanden sind. 

5.1.1 Planungsalternativen 

Bei den in den letzten Jahren entwickelten Neubaugebieten hat sich gezeigt, dass neben 
jungen Familien zunehmend Menschen in der zweiten Lebenshälfte an der Errichtung von 
Wohngebäuden, insbesondere Bungalows, interessiert sind. Im Hinblick auf diesen Wohn-
bedarf und eine flächensparende Bauweise lag zum Vorentwurf des Bebauungsplans eine 
Planungsalternative vor, die im südwestlichen Teilbereich des Plangebiets eine von einer 
Initiativgruppe des Seniorenrates entwickelte Fläche zur Errichtung von Gartenhof-
häusern berücksichtigte. Im Sinne des Planungsgrundsatzes, dass mit Grund und Boden 
sparsam umgegangen werden soll (Bodenschutzklausel § 1a Abs. 2 BauGB) ist eine 
solche, in der Fläche verdichtete Bauweise, grundsätzlich zu begrüßen. Im Verlauf der 
weiteren Planung konnte diese Gartenhofbebauung jedoch nicht bis zu einem abge-
stimmten Bebauungskonzept konkretisiert werden, welches als Grundlage zur weiteren 
Ausarbeitung des Bebauungsplans notwendig gewesen wäre und die Realisierung sicher-
gestellt hätte. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans beinhaltete eine Festsetzung zu Wohnungen für 
Personen mit besonderem Wohnbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB). Diese Festsetzung 
ist zur Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs entfallen. Die Zielsetzung, dass in den 
Geschosswohnungsbauten ein hoher Anteil der Wohnungen weitgehend barrierefrei 
errichtet werden soll, damit insbesondere dem Wohnbedarf von in ihrer Beweglichkeit 
eingeschränkten Menschen (z.B. älteren Menschen), entsprochen wird, besteht aber 
weiter. Weil die Stadt selbst die Bauflächen vermarktet, wird aber eine vertragliche 
Regelung als geeigneteres und flexibleres Instrument angesehen. Beispielsweise eröffnet 
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB eine Möglichkeit für eine vertragliche Regelung zur Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproble-
men über einen städtebaulichen Vertrag.    
Grundsätzlich beinhaltet auch bereits § 49 NBauO Anforderungen an die rollstuhlgerechte 
Gestaltung mindestens jeder achten Wohnung eines Gebäudes.  

5.2 Erschließung 

5.2.1 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes für Kraftfahrzeuge (Kfz) soll ausgehend 
von der Mönkeburgstraße erfolgen. Diese mündet ca. 200 m südlich des Plangebiets in 
die regional bedeutsame Hauptverkehrsstraße ‘Dorfstraße‘ (K 112, B188alt).  

Die südliche Mönkeburgstraße hat den Charakter einer Sammelstraße. Dies war bereits 
mit Beginn der Siedlungsentwicklung im nördlich der heutigen Dorfstraße gelegenen 
Bereich Mönkeburg Anfang der 1970 Jahre geplant. In den Jahren 1971 bis 1974 wurden 
die Bebauungspläne Nr. 0-33 „Mönkeburg 1“ (1971), Nr. 0-34 „Mönkeburg 2“ (1973) und 
Nr. 0-36 „Mönkeburg 4“ (1974) rechtskräftig. Aus den Begründungen dieser Bebauungs-
pläne geht hervor, dass bereits damals vorgesehen war den Kreuzungspunkt Mönkeburg-
straße/Dorfstraße (B 188alt) als Hauptanbindungspunkt des Kfz-Verkehr der Wohngebiete 
an das Hauptverkehrsstraßennetz auszubauen. Die östliche Verlängerung der Mönke-
burgstraße über die B 443 sollte dem Fuß- und Radverkehr Richtung Bahnhof und Innen-
stadt vorbehalten bleiben.  
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Zur Beurteilung der Auswirkungen der Anbindung der Planstraße A an die Mönkeburg-
straße erfolgte eine verkehrsgutachterliche Untersuchung (PGT 2013b). Berücksichtigt 
wurde dabei, dass über die durch das Plangebiet geführte Erschließungsstraße weitere 
Wohnbauflächen westlich des Ahrbergenwegs an die Mönkeburgstraße angebunden 
werden sollen. Westlich des Ahrbergenwegs sind dies die im ISEK 2010 dargestellten 
Flächen zwischen Ahrbergenweg und Rohrkampsweg (ISEK-Fläche 5) und westlich des 
Rohrkampsweg (ISEK Pfeilfläche).  

Aus den neuen Wohngebieten sind folgende Verkehrsaufkommen zu erwarten:  

- Nördlich Zilleweg: 385 Kfz/24h,  

- ISEK-Fläche 5: 1.220 Kfz/24h,  

- ISEK-Pfeilfläche: 495 Kfz/24h.  

Die Verteilung dieser langfristig erwarteten Neuverkehrsmenge (insges. 2.100 Kfz/24h) 
ist in der nachfolgenden Abbildung (aus PGT 2013b, S. 23) dargestellt. Neben der in der 
Abbildung gezeigten Anbindung der Gebiete westlich des Ahrbergenwegs über die Plan-
straße A wurden im Rahmen der verkehrsgutachterlichen Untersuchung Varianten mit 
 

 
Neuverkehrsmengen (aus PGT 2013b, S. 23) 
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zusätzlichen Anbindungen1 betrachtet. Im Hinblick auf die Mönkeburgstraße ließen diese 
Varianten aufgrund der Einflüsse der Verlagerung von Bestandsverkehren jedoch keine 
Unterschiede in der Verkehrszunahme erwarten. 

Aus der Verteilung der Neuverkehrsmenge an der Einmündung der Planstraße A in die 
Mönkeburgstraße ergibt sich für den südlichen Abschnitt der Mönkeburgstraße eine 
Verkehrszunahme um ca. 1.705 Kfz/24h (DTVw2). Im Bestand sind ca. 4.359 Kfz/24h 
(DTVw) vorhanden. Die gutachterliche Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes Mönkeburgstraße/Dorfstraße kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl für den 
Bestand wie auch für die Prognoseverkehrsmenge, eine gute Verkehrsqualität gegeben 
ist und ausreichende Kapazitätsreserven verbleiben. Die abschätzende Untersuchung zur 
Veränderung der Lärmimmissionen im Bereich der Wohnbebauung an der südlichen 
Mönkeburgstraße (PGT 2013b) ergibt, eine maximale Zunahme von 1 dB(A) auf nachts 
49 dB(A) und tags 61 dB(A). Die Zunahme um max. 1 dB(A) wird gutachterlich in Bezug 
zu den Regelungen der TA-Lärm, als nicht weiter untersuchungsrelevant eingestuft3. 

Festzustellen ist aber auch, dass sowohl im Bestand wie auch im Prognosefall die städte-
baulichen Orientierungswerte der DIN 18005 (WA nachts 45 dB(A) und tags 55 dB(A)) 
sowie die z.B. für Straßenneubauvorhaben anzuwenden Grenzwerte des § 2 der 
16. BImSchV (WA nachts 49 dB(A) und tags 59 dB(A)) überschritten bzw. erreicht 
werden. Die Wohnqualität ist und wird im Bereich der südlichen Mönkeburgstraße also 
eingeschränkt. Maßgeblich für die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Verkehrszunahme 
auf einer bestehenden Straße sind diese Orientierungs-/Grenzwerte jedoch nicht. Kon-
krete Grenzwerte bezüglich einer Verkehrslärmveränderung durch Wohnbauentwicklung 
gibt es nicht. Hilfsweise werden daher vielfach die maximalen Beurteilungspegel des § 1 
Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV von nachts 60 dB(A) und tags 70dB(A) herangezogen. 
Oberhalb dieser Werte wird allgemein von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen. 
Diese gesundheitsgefährdenden Beurteilungspegel werden für den Prognosefall (nachts 
49 dB(A) und tags 61 dB(A)) noch deutlich unterschritten.  

Als Alternative zur verkehrlichen Anbindung der Baugebiete westlich des Ahrbergenweges 
wurde im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschlagen, den Ahrbergenweg selbst 
auszubauen. Entsprechend den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans und 
den Aussagen des ISEK soll der Ahrbergenweg jedoch als Grünzug bzw. Fuß-/Radweg-
verbindung beibehalten werden. Zudem soll zwischen Heeßel und den neuen Wohn-
gebieten ein Landschaftsfenster verbleiben. Auch die Bestandssituation am südlichen 
Ende des Ahrbergenwegs im Bereich der Einmündung in die Dorfstraße lassen den 
Ausbau dieser schmalen Wegeverbindung zu einer Erschließungsstraße in die neuen 
Wohngebiete nicht als geeignete Lösung erkennen.  

Auch die weiter vorgeschlagene Alternative, die Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs 
über den Rohrkampsweg an die Dorfstraße anzubinden erscheint nicht zielführend. 
Bereits der wirksame Flächennutzungsplan wie auch das ISEK 2010 sehen vor, zwischen 
Heeßel und der Erweiterung der Weststadt ein Landschaftsfenster freizuhalten, um beide 
Bereiche als getrennte Siedlungskörper zu erhalten. Im ISEK heißt es dazu: „Die Ables-
barkeit der alten Ortslage [Heeßel] soll soweit möglich erhalten bleiben …. Daher ist auch 
langfristig keine bauliche Entwicklung nach Norden vorzusehen, um eine prägnante Sied-
lungszäsur zu erhalten. Der Wohnungsbau-Eigenbedarf kann in benachbarten Weststadt-
Erweiterungsgebieten gedeckt werde“ (ISEK 2010, S. 135). Eine verkehrliche Anbindung 
der Gebiete westlich des Ahrbergenwegs über den Rohrkampsweg würde dieser Zielset-

                                           
1 Variante 2: Anbindung über Planstraße A und Langeoog- oder Norderneystr.,   

Variante 3: Anbindung über Planstraße A, Langeoog- oder Norderneystr. und Saale-
/Weserstraße,  
Variante 4: Anbindung über Planstraße A und Saale-/Weserstraße. 

2 durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an Werktagen 
3 „Bei gewerblichen Anlagen wird gemäß TA-Lärm eine Veränderung von mehr als 3 dB(A) als 
untersuchungsrelevant angesehen. Geringere Zunahmen unterliegen der Regelung der Irrelevanz 
und sind nicht vertieft zu untersuchen“ (PGT 2013b, S. 38). 
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zung nicht entsprechen. Zudem weißt die Straßenparzelle des Rohrkampsweges im 
Bereich der Ortschaft Heeßel - ebenso wie der Ahrbergenweg - nur eine Breite von ca. 
9 m auf. Für eine Anbindung der Neubaugebiete westlich des Ahrbergenwegs nur über 
den Rohrkampsweg ist dieser Breite nicht ausreichend.  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass zur Erschließung der Baugebiete westlich des 
Ahrbergenwegs aus heutiger Sicht keine im Verhältnis zu den erforderlichen Aufwen-
dungen geeignetere Lösung als die Verkehrsführung über die Planstraße A und die 
südliche Mönkeburgstraße zu erkennen ist. Die Belange der Anwohner der südlichen 
Mönkeburgstraße nach einer ruhigen Wohnumgebung werden dahinter zurückgestellt. Ob 
die Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs später über weitere zusätzliche verkehrliche 
Anbindungen an das Hauptverkehrsnetz angebunden werden, ist im Rahmen der Aufstel-
lung des vorliegenden Bebauungsplans nicht zu entscheiden.  

Eine ÖPNV-Anbindung des Plangebietes ist mit der Stadtbuslinie 905, die an der Mönke-
burgstraße hält, sowie durch die Regionalbuslinie 640 (Burgdorf – Kirchhorst – Altwarm-
büchen), die an der Kreuzung Dorfstraße/Mönkeburgstraße hält, vorhanden. An Schulta-
gen wird das Angebot durch die Schülerverkehrslinie 916 ergänzt. Fußläufig sind diese 
Haltepunkte aus dem gesamten Plangebiet gut zu erreichen. Die Entfernung zwischen 
dem westlichen Plangebietsrand und der Mönkeburgstraße beträgt ca. 300 m. 

Die künftigen Wohnbauflächen westlich des Ahrbergenwegs werden über die vorhanden-
en Bus-Haltestellen nur unzureichend versorgt. Der folgenden Abbildung, die auf der 
Grundlage des ISEK 2010 erstellt wurde können die Entfernungsradien von 300 m und 
500 m zu vorhandenen Haltestellen entnommen werden. Für den Stadtbusverkehr gehen  
 

 

ÖPNV-Haltestellen und Einzugsbereiche  
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Region Hannover und RegioBus bis zu einer Haltestellen Entfernung von 300 m Luftlinie 
von guten Nutzungsbedingungen aus. Die Entfernung von 500 m Luftlinie bezieht sich auf 
den Mindestbedienungsstandard (NVP 2008, S. 86). Damit die Flächen westlich des Ahr-
bergenwegs später an das Busliniennetz angeschlossen werden können, soll der Ausbau 
der Planstraße A in ausreichender Breite für den Buslinienverkehr erfolgen. Über die 
konkrete Linienführung ist im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans aber nicht zu 
entscheiden. 

Fußgänger und Radfahrer können das Plangebiet zusätzlich zur Anbindung über die 
Mönkeburgstraße auch von Südwesten und Nordwesten über den Ahrbergenweg 
erreichen. Der Ahrbergenweg ist in das Radverkehrsnetz Burgdorf (PGV 2011) aufgenom-
men worden. Teil des Radverkehrsnetzes ist auch die durch den Grünzug südlich des 
Plangebiets verlaufende Verbindung Heeßel-Weststadt, die über den Geschwister-Scholl-
Weg bis in die Innenstadt führt. Für den Abschnitt südlich des Plangebiets ist als 
Maßnahme Nr. 72 im Radverkehrskonzept benannt: „Perspektivisch zweiten Weg nördlich 
der Baumreihe anlegen“ (PGV 2011, Anlagenband S. 68). 

5.2.2 Verkehrsflächen im Plangebiet  

Über die Planstraße A sollen später weitere Wohnbauflächen westlich des Ahrbergenwegs 
erschlossen werden. Im Hinblick darauf ist die Breite der Straßenverkehrsfläche mit 13 m 
so bemessen, dass eine für den Stadtbusverkehr ausreichend breite Fahrbahn hergestellt 
werden kann und einseitig der Fahrbahn ein Grün-/Parkstreifen sowie beidseitig Fußwege 
angelegt werden können.  

Die Breite der Planstraße B und der Stichstraßen ist auf die Herstellung einer Mischver-
kehrsfläche ausgerichtet, in der auch einzelne Parkplätze angeordnet werden. Im Bereich 
des Versatzes in der Planstraße B 2 wurde eine zentrale Parkfläche für ca. 5 Kfz angeord-
net. Eine größere Anzahl von Parkplätzen ist an der Stichstraße S 1 vorgesehen. Damit 
kann dem zu erwartenden größeren Bedarf im Bereich der Geschosswohnungsbauten 
begegnet werden.  

Die am Ende der Stichstraße S 1 erforderliche Wendeanlage ist für PKW ausreichend 
bemessen. Das Wenden öffentlicher Abfallentsorgungsfahrzeuge wird in der Stichstraße 
nicht möglich sein, so dass die Bereitstellung des Hausmülls an der Planstaße A erfolgen 
muss.  

Mit der textlichen Festsetzung 2.1 werden Anzahl und Dimensionierung der Zuwegungen 
von der Straßenverkehrsfläche zu den Baugrundstücken begrenzt. Die Regelung erfolgt, 
um in den Straßenseitenräumen ausreichend Platz zur Herstellung von Parkplätzen und 
zur Anpflanzung von Straßengrün freizuhalten. Die Zuwegung umfasst die Zu-/Abfahrt 
sowie den Zugang. Zu-/Abfahrt und Zugang können ggf. auch getrennt angeordnet 
werden. Die max. Breite von 4,50 m darf aber auch dann nicht überschritten werden. Bei 
größeren Wohngebäuden kann es sinnvoll sein, mehrere Zuwegungen z.B. als getrennte 
Zu- und Abfahrten zu Stellplatzanlagen anzulegen. Daher wird für Wohngebäude mit 
mehr als 4 Wohnungen eine Ausnahmemöglichkeit in Bezug auf die Anzahl und die Breite 
der Zuwegung eröffnet.   
Durch zeichnerische Festsetzung wird die Anordnung von Zufahrten in einem Teilstück 
der Planstraße A und im Bereich der an den Planstraße B und S 1 vorgesehenen Park-
platzflächen sowie des Versatzes im Bereich B 2 teilweise ausgeschlossen.  

Zur Kfz-unabhängigen Anbindung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs an die Mönke-
burgstraße und an den Ahrbergenweg werden die Straßenverkehrsflächen durch Fußwege 
und Wege in den Grünflächen ergänzt.  

Parallel zum östlichen Plangebietsrand wird eine schmale Straßenverkehrsfläche fest-
gesetzt. In diesem Bereich konnte im Jahr 2011 in Zusammenhang mit der Herstellung 
des Fußwegs vor dem Lebensmittelmarkt eine nur ca. 1,50 m breite Fußwegfläche 
hergestellt werden. Durch die Ergänzung der Straßenverkehrsfläche parallel zur Mönke-
burgstraße soll eine Verbreiterung dieses Fußwegs ermöglicht werden. 
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5.2.3 Ver- und Entsorgung 

Trinkwasser 
Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Burgdorf GmbH.  

Schmutzwasser 
Das Schmutzwasser kann mittels Freigefälleentwässerung über den Kanal Mönkeburg-
straße zur Kläranlage der Stadt Burgdorf abgeleitet werden. 

Niederschlagswasser 
Sämtliches Regenwasser kann im Baugebiet versickert werden. Die Versickerungsfähig-
keit des Bodens wurde in einem geohydrologischen Gutachten nachgewiesen (EBELING 
2009). Demnach sind zwar lediglich im Nordwesten und Nordosten des Plangebietes rein 
sandige Bodenprofile mit Sickerwasseraufnahmefähigkeit vorhanden (vgl. nachfolgende 
Abbildung). Im überwiegenden Teil des Plangebietes liegen Bodenprofile mit bindigen 
Schichtengliedern vor, deren Wasserdurchlässigkeiten für Versickerungseinrichtungen 
unzureichend sind. Die Versickerungsfähigkeit kann aber mit kostengünstigen Bodenaus-
tauschmaßnahmen relativ einfach sichergestellt werden. Die Errichtung einer Regenwas-
serkanalisation zur Ableitung des Niederschlagswassers von den geplanten Wohnbau-
grundstücken ist daher nicht vorgesehen.  

Das auf den Wohnbaugrundstücken anfallende Dachflächenwasser sowie das Wasser von 
Hof- und Wegeflächen ist auf den Baugrundstücken selbst zu versickern. Wie oben darge-
stellt, ist dabei in großen Teilen des Plangebiets mit erschwerten Versickerungsbedin-
gungen zu rechnen. Dort müssen die bindigen Bodenprofilabschnitte gegen sickerfähiges 
Bodenmaterial ausgetauscht werden. Als Bodenaustauschmaterial kann Kiessand verwen-
det werden (EBELING 2009 S. 8). Im Hinblick auf die Lage des Plangebiets in einem 
Trinkwassergewinnungsgebiet und den erhöhten Schutzbedarf des Grundwassers vor 
Schadstoffeinträgen ist eine Versickerung über die belebte Bodenzone auch für das von 
Dachflächen abfließende Wasser zu bevorzugen. Diese kann z.B. als Muldensystem 
hergestellt werden. Das auf Hofflächen/Garagenzufahrten anfallende Niederschlagswas-
ser ist grundsätzlich über die belebte Bodenzone zu versickern, z. B. mittels Flächenver-
sickerung über Betongittersteine. Ansonsten ist für die Einleitung des Hofflächenwassers 
in eine unterirdische Sickeranlage nach Niedersächsischem Wasserrecht eine Erlaubnis 
einzuholen. 

Das im öffentlichen Straßenraum anfallende Niederschlagswasser soll einer zentralen 
Versickerungsmulde am nördöstlichen Plangebietsrand zugeleitet und dort versickert 
werden. Die Größe der festgesetzten Fläche für Abwasserbeseitigung ist so bemessen, 
dass die Straßenverkehrsflächen des gesamten Entwicklungsbereichs – also auch des 
kleinen nordwestlich anschließenden zweiten Abschnittes – angeschlossen werden 
können. Die Gestaltung der Versickerungsanlage soll als begrünte Versickerungsmulde 
erfolgen. Ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis dieser Versickerung wird im Rahmen 
der Ausbauplanung der Straßen gestellt. 

Löschwasser 
Die Grundversorgung mit Löschwasser wird von der Stadt Burgdorf sichergestellt. Gemäß 
DVGW Arbeitsblatt W 405 für die kleine Gefahr der Brandausdehnung mit 800 l/min über 
zwei Stunden. Sie erfolgt vorrangig aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke Burgdorf 
GmbH. 

Strom und Gas 
Die Strom- und Gasversorgung im Bereich des Plangebiets erfolgt durch die Stadtwerke 
Burgdorf. 

Abfall 
Träger der Abfallbeseitigung ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover 
(aha). In den Erschließungs- und Wohnstraßen können die Abfallsäcke/-behälter im 
gesamten Straßenseitenraum zur Abholung bereitgestellt werden. In der Stichstraße S 1 
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wird das Wenden der üblichen öffentlichen Abfallentsorgungsfahrzeuge nicht möglich 
sein, so dass die Bereitstellung des Hausmülls an der Planstaße A erfolgen muss. 

Die Ausweisung von Sammelplätzen wird nicht als erforderlich angesehen. 

5.3 Immissionsschutz 

5.3.1 Lebensmittelmarkt an der Mönkeburgstraße 

Für den direkt südöstlich an das Plangebiet angrenzenden Lebensmittelmarkt wurden 
Baurechte mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 0-85 „Nahversorgung West“ 
geschaffen (rechtskräftig seit 18.03.2010). Über den zugehörigen Vorhaben- und Er-
schließungsplan wurden bereits verschiedene Lärmminderungsmaßnahmen festgelegt, 
die auch in die Baugenehmigung des Lebensmittelmarktes aufgenommen wurden. Insbe-
sondere ausgeschlossen wurde eine Anlieferung in der Nachtzeit (22:00 – 06:00 Uhr).  

Im Hinblick darauf, dass trotz der bereits getroffenen Schutzmaßnahmen von dem Be-
trieb des Lebensmittelmarktes Geräusche in das Plangebiet hineinwirken, wurde zur Auf-
stellung des vorliegenden Bebauungsplans ein schalltechnisches Gutachten (BMH 2012) 
eingeholt. Daraus ergibt sich:  

� Tagsüber führen vom Parkplatz und der Anlieferungszone ausgehende Geräusche 
zu einer Überschreitung des für Allgemeine Wohngebiete (WA) maßgeblichen 
Orientierungswertes4 von tags 55 dB(A). Ab einem Abstand von 13 m5 zur nörd-
lichen Grenze des Grundstücks des Lebensmittelmarktes (Flurstück 187/7) werden 
die WA-Orientierungswerte eingehalten bzw. unterschritten (s. nachfolgende Ab-
bildung).  

� Nachts führen von den Kühl- und Lüftungsanlagen am/im Marktgebäude aus-
gehende Geräusche zu einer Überschreitung des für Allgemeine Wohngebiete 
(WA) maßgeblichen Orientierungswertes von nachts 40 dB(A). Ab einem Abstand 
von 11 m zur nördlichen/nordwestlichen sowie einem Abstand von 6 m zur süd-
westlichen Grenze des Grundstücks des Lebensmittelmarktes (Flurstück 187/7) 
werden die WA-Orientierungswerte eingehalten bzw. unterschritten (s. nachfol-
gende Abbildung). 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen diese Ergebnisse der schalltech-
nischen Beurteilung wie folgt: Nördlich angrenzend an die Fläche des Lebensmittelmark-
tes wurde innerhalb des WA8 eine Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) festgesetzt. Die Baugrenze des WA8 ragt 4 m in diese 
Schutzfläche hinein. Für diesen 4 m breiten Teil des Baufeldes wurde mit der textlichen 
Festsetzung Nr. 3.1 als besondere Vorkehrung festgesetzt, dass schutzbedürftige Räume 
keine Fenster zum Öffnen aufweisen dürfen. Damit werden die nach TA Lärm maßgeb-
lichen Immissionsorte (0,5 m vor der Mitte des geöffneten Fensters) in diesem Bereich 
ausgeschlossen. Wenn die schutzbedürftigen Räume nur teilweise in den 4 m breiten Teil 
des Baufeldes hineinragen, dürfen die außerhalb der Schutzfläche gelegenen Fenster 
dieser Räume zu öffnen sein. Die Festsetzung dient insbesondere dem Schutz des 
Lebensmittelmarktes vor der heranrückenden (Wohn-)Bebauung. Grundsätzlich ist eine 
gute Ausnutzung des Baufelds WA8 auch möglich, wenn nicht in die Fläche zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen hineingebaut wird. Mit der textlichen Festsetzung 
3.1 soll aber eine etwas flexiblere Grundrissgestaltung ermöglicht werden. Zudem 

                                           
4 schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung der DIN 18005 
5 In den schriftlichen Ausführungen des schalltechnischen Gutachtens wird ein Abstand von rund 
15 m angeführt (BMH 2012, S. 15). Aus der dem Gutachten anliegenden Isophonendarstellung (s. 
auch nachfolgende Abbildung) geht jedoch hervor, dass die maßgebliche 55 dB(A) Isophone bereits 
in einem Abstand von 13 m zur nördlichen Grundstücksgrenze des Lebensmittelmarktes verläuft. 
Laut Abstimmung mit dem Schallgutachter kann der angenommenen Sicherheitszuschlag von 2 m 
entfallen.  
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werden die WA-Orientierungswerte in diesem 4 m breiten Streifen nur um ca. 1,5 dB(A) 
überschritten und die für Mischgebiete - in denen u.a. auch Wohngebäude allgemein 
zulässig sind – anzuwendenden Orientierungswert von tags 60 dB(A) und nachts 
45 dB(A) immer noch unterschritten. 

Die textliche Festsetzung Nr. 3.2 verfolgt ebenfalls das Ziel, den Konflikt zwischen vor-
handenem Gewerbebetrieb und heranrückender Wohnbebauung zu lösen. Eine Regelung 
zum Schutz der Außenwohnbereiche ist erforderlich, weil entsprechend der DIN 18005 
die WA-Orientierungswerte nicht nur auf die Bauflächen, sondern auch auf die Flächen 
sonstiger Nutzung bezogen werden. Flächen sonstiger Nutzung, die einem besonderen 
Schutz bedürfen, sind wegen des längeren Aufenthalts die Außenwohnbereiche. Sonstige 
Außenanlagen, die nicht speziell einem längeren Aufenthalt dienen, werden als weniger 
schutzbedürftig angesehen. Da die WA-Orientierungswerte im Großteil der 13 m breiten 
Fläche zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen überschritten werden, erfolgt 
mit Satz 1 ein grundsätzlicher Ausschluss von Außenwohnbereichen in dieser Fläche. 

Mit den in die textlichen Festsetzungen 3.1 und 3.2 aufgenommenen Ausnahmen werden 
Möglichkeiten für andere Lösungen eröffnet. Dies können z.B. Schallschutzmaßnahmen 
am Markt selbst (Einhausung der Anlieferung und Einbau schallgedämmter Kühl- und Lüf-
tungsanlagen) oder in den Außenanlagen (Errichtung einer Lärmschutzwand, die zumind-
est das Erdgeschoss und die Außenwohnbereiche schützen kann) sein. Planung und 
Umsetzung dieser Schallschutzmaßnahmen sind durch den/die Vorhabenträger von Bau-
maßnahmen im WA 8 durchzuführen. Sofern die Schallschutzmaßnahmen am Markt 
selbst durchgeführt werden sollen, ist zudem das Einverständnis des Markt-Eigentümers 
erforderlich. Dieser hat grundsätzliche erklärt, dass er zu Gesprächen über Durchführung 
von Schallschutzmaßnahmen bereit ist. 

Westlich angrenzend an die Fläche des Lebensmittelmarktes wurde als Abstandsfläche 
zum Allgemeinen Wohngebiet eine öffentliche Grünfläche angeordnet.  

5.3.2 Bolzplatz am Ahrbergenweg 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 0-37 „Mönkeburg 5“, der im Jahr 1979 rechtskräftig wurde, 
sind sowohl die Flächen für den Bolz- und Spielplatz wie auch für die Wohnbebauung am 
Zilleweg ausgewiesen worden. Im Jahr 1983 wurde die Baugenehmigung für die Anlage 
des Spiel- und Bolzplatzes erteilt. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es Konflikte zwischen 
der Stadt / den Bolzplatznutzern und Anwohnern am Zilleweg.  

Zunächst wandten sich die Anwohner gegen die Aufstellung von Basketballkörben auf 
dem Bolzplatz. Im Jahr 1995 wurde von Anwohnern des Zilleweges Klage beim Verwal-
tungsgericht Hannover gegen die Stadt Burgdorf erhoben, um die Entfernung des Basket-
ballkorbes zu erreichen. Die Klage wurde in 1997 abgewiesen (Aktenzeichen 4 A 
3262/95). Die Stadt bemüht sich seit dem, mit den folgenden Maßnahmen die Einhaltung 
der Benutzungsordnung des Bolzplatzes sicherzustellen:  

- Einschaltung der Jugendpflege und des Streetworkers, um das Gespräch mit 
den Nutzern zu suchen,  

- Einschaltung der Polizei zur unregelmäßigen Kontrolle besonders der abend-
lichen Nutzungszeiten, 

- Nacharbeiten am Ballfangzaun zur Reduzierung der Lärmbelastung.  

Seit 2009 gab es erneut Beschwerden der Anwohner wegen Lärmbelästigungen durch 
Nutzung des Bolzplatzes außerhalb der zulässigen Nutzungszeiten (8:00 – 13:00 Uhr und 
15:00 – 20:00 Uhr) und durch Personen > 18 Jahre. Nach verschiedenen Gesprächen 
wurde im Jahr 2013 eine erneute Klage auf Einhaltung der Nutzungszeiten angedroht.  

Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurden zunächst die fol-
genden Möglichkeiten zur Lösung dieses Lärmkonfliktes geprüft:  

- bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz zu errichten (Lärmschutzwand / Lärm-
schutzwall),  

- den Platz an einen zur Wohnbebauung entfernteren Ort zu verlegen und 
damit Lärmschutz über eine Abstandsfläche sicherzustellen,  
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- den Platz ersatzlos zu schließen, wobei dies im Hinblick auf die Bereitstellung 
von Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche nur als letzte Möglich-
keiten gesehen wurde. 

Im Rahmen der Diskussion über diese Lösungsmöglichkeiten sprachen sich andere An-
wohner des Zilleweges, die ebenfalls direkt benachbart zum Bolzplatz wohnen, für den 
Erhalt des Bolzplatzes aus.  

Wie weiter verfahren werden soll, wird derzeit noch entschieden und braucht im Hinblick 
auf die folgenden Erläuterungen nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens sein.  

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans befindet sich nur durch eine Wegepar-
zelle abgetrennt direkt nördlich der Bolzplatzfläche. Die bei der Nutzung des Bolzplatzes 
auftretenden Geräuschemissionen wirken aufgrund dieser räumlichen Nähe bis in das 
Plangebiet hinein. Daher wurde ein schalltechnisches Gutachten (BMH 2012) eingeholt.  

Bei dieser schalltechnischen Berechnung wurde, im Hinblick auf den bestehenden Nach-
barschaftskonflikt um die Nutzung in den Ruhezeiten, eine durchgängige Nutzung von 
10:00 – 22:00 Uhr zugrunde gelegt. Von den angesetzten 12 Stunden Spielzeit liegen 
dabei 4 Stunden innerhalb der nach Freizeitlärmrichtlinie (bzw. TA-Lärm) zu berücksichti-
genden Ruhezeiten6. Die berechnete Isophonenkarte bei freier Schallausbreitung zu Im-
missionsorten im 1. Obergeschoss ist in der nachfolgenden Abbildung in Überlagerung 
mit der Planzeichnung des Bebauungsplans dargestellt. Zu erkennen ist, dass der städte-
bauliche Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) ab einer 
Entfernung von ca. 25 m zum südlichen Rand des Plangebiets eingehalten wird.  

Wenn bei der schalltechnischen Berechnung von einer Spielzeit von 6 Stunden, von 
denen 2 Stunden innerhalb der Ruhezeiten liegen, ausgegangen wird, ergibt sich eine 
Pegelreduzierung um 3 dB(A). Diese Pegelreduzierung um 3 dB(A) ist in der voran-
stehenden Abbildung durch die Hervorhebung der 58 dB(A) Isophone dargestellt. Für den 
reduzierten Nutzungszeitenansatz ergibt sich also, dass bei freier Schallausbreitung 
bereits am Rand des geplanten WA der anzuwendende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) 
eingehalten wird. Ein verminderter Nutzungsansatz von 6 Stunden und davon 2 Stunden 
in den Ruhezeiten beschreibt die Realität vor Ort sicherlich besser als die zunächst 
angesetzte durchgängige 12 stündige Nutzung. Für die Aufstellung des Bebauungsplans 
wird daher von diesem Nutzungsansatz ausgegangen und es werden über die Abstands-
flächen hinaus keine weiteren Maßnahmen berücksichtigt.  

Als Abstandsfläche ist direkt am südlichen Rand des Plangebiets eine 10 m breite öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‘begehbarer Grünzug, Radweg‘ vorgesehen. 
Für diesen Bereich sind von dem Bolzplatz ausgehende Geräuscheinwirkungen als 
unkritisch anzusehen.  
Für die nördlich des Bolzplatzes an die Grünfläche anschließenden Wohngebiete ist bei 
der Festsetzung der Baugrenze zudem ein von 3 m auf 5 m erweiterter Abstand berück-
sichtigt. 

  

                                           
6 Ruhezeiten: - werktags:    6 - 7 Uhr und 20 - 22 Uhr  
  - sonn- und feiertags: 6 -  9 Uhr, 13 – 15 Uhr und 20 – 22 Uhr 
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5.3.3 Eisenbahnstrecke Lehrte – Celle 

Die Eisenbahnstrecke verläuft in einer Entfernung von > 800 m östlich des Plangebiets. 
Im Hinblick auf den Schutz der Wohnruhe ist insbesondere der nächtliche Verkehr auf der 
Strecke relevant. Nach Tabelle 1 der DIN 18005 kann zur Einhaltung des für Allgemeine 
Wohngebiete anzusetzenden Orientierungswertes von 45 dB(A) an Fernverkehrsstrecken 
ein Abstand von 750 m abgeschätzt werden. Dabei wird von einer freien Schallausbrei-
tung (Sichtverbindung) und 200 Zugvorbeifahrten/24h mit einer max. Geschwindigkeit 
von 200 km/h ausgegangen. Nach der letzten Auskunft der Deutschen Bahn vom 
20.11.2011 verkehrten im Jahr 2010 174 Züge/24h mit einer max. Geschwindigkeit von 
vereinzelt 160 km/h und wurden für das Jahr 2025 231 Züge/24h mit einer max. Ge-
schwindigkeit von 120 km/h prognostiziert. Vor dem Hintergrund dieser Verkehrsdaten 
und unter Berücksichtigung, dass keine freie Schallausbreitung vorliegt, sondern zahl-
reiche abschirmende Hindernisse zwischen der Bahnlinie und dem Plangebiet vorhanden 
sind, ist zu erwarten, dass die städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18005 im 
Plangebiet eingehalten werden.  

Nach der folgenden Abbildung stellt sich die nächtliche Immissionssituation jedoch anders 
dar. Bei der Abbildung handelt sich um einen Auszug aus der zur 1. Stufe der Lärmmin-
derungsplanung vom Eisenbahnbundesamt7 veröffentlichten Lärmkarte für den Nacht-
Lärmindex LNIGHT. Innerhalb des Plangebiets sind folgende Pegelklassen dargestellt: in der 
östlichen Hälfte > 50 – 55 dB(A) und in der westlichen Hälfte > 45 – 50 dB(A). Die 
Berechnung erfolgte nach der VBUSch8, die an die nach DIN 18005 in der städtebau-
lichen Planung zu verwendende Berechnungsmethode Schall 039 angelehnt ist, aber z.B. 
keine Abschläge für den sogenannten Schienenbonus berücksichtigt. Grundlage waren 
die zum Zeitpunkt der Berechnung vorhandenen Betriebsprogramme / Fahrpläne (ver- 
 

 

                                           
7 http://laermkartierung.eisenbahn-bundesamt.de/ 
8 Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen, Stand 10.05.06 
9 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Ausgabe 1990)  
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mutlich 2008 oder 2009, da die erste Veröffentlichung der Karte im Jahr 2010 erfolgt).  

Aus der Abbildung ist auch ersichtlich, dass die 2008 in Burgdorf fertiggestellten Lärm-
schutzwände entlang der Bahnstrecke noch nicht in der Berechnung des Eisenbahn-
bundesamtes berücksichtigt wurden. Lärmschutzwände wurden auch an der westlichen 
Seite der Bahntrasse im Bereich der Lehrter Straße sowohl nördlich wie auch südlich der 
Hochbrücke (Querung Dorfstraße Bahnstrecke) errichtet. Diese Lärmschutzwände führten 
im südlichen Teil der Weststadt zu einer erheblichen Reduzierung der von der Bahn aus-
gehenden Schallimmissionen. Somit kann auch für das Plangebiet davon ausgegangen 
werden, dass der für Allgemeine Wohngebiete (WA) maßgebliche Orientierungswert von 
nachts 45 dB(A) (DIN 18005) eingehalten wird.  

5.4 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen werden als ’Allgemeine Wohngebiete’ gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Sie 
dienen damit vorwiegend dem Wohnen. Neben Wohngebäuden sind auch die in § 4 
Abs. 2 BauNVO genannten weiteren Nutzungen zulässig und ausnahmsweise können die 
in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Nutzungen zugelassen werden - soweit die textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplans nichts anderes bestimmen. 

Die textliche Festsetzung 1.1 bestimmt, dass Tankstellen, die gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 5 
BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können, in sämtlichen Wohngebieten nicht 
zulässig sind. Der vollständige Ausschluss dieser Nutzung erfolgt mit der Zielsetzung, die 
damit verbundenen zusätzlichen KFZ-Verkehre im Gebiet zu vermeiden. Tankstellen be-
finden sich in der Stadt Burgdorf in ausreichender Anzahl direkt an den Hauptverkehrs-
straßen. In einer Entfernung von ca. 700 m zum Plangebiet z. B. an der ’Dorfstraße’ in 
Heeßel. 

Mit der textlichen Festsetzung 1.2 werden die Wohngebiete untereinander gegliedert. 
Zielsetzung ist eine Verkehrsreduzierung in den abseits der Erschließungsstraße A 
gelegenen Bereichen. Die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO allgemein zulässigen 
Nutzungen werden dahingehend eingeschränkt, dass sie nur ausnahmsweise zulässig 
sind. Es handelt sich dabei um folgende Nutzungsarten:  

- der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

Diese Nutzungen sind typischerweise mit Kunden bzw. Publikumsverkehr verbunden und 
sollen daher an der Erschließungsstraße A liegen. Ein totaler Ausschluss erfolgt nicht, 
damit Betriebe/Anlagen, die nicht mit erheblichem Kundenverkehr verbunden sind (z.B. 
kleine Handwerksbetriebe), ausnahmsweise zugelassen werden können. Insofern ent-
sprechen die Bereiche in denen die o.g. Nutzungen nur ausnahmsweise zulässig sind 
auch nicht einem ’Reinen Wohngebiet’. 

5.5 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Das zulässige Maß baulicher Nutzung wird in den Wohngebieten festgesetzt durch die An-
zahl der Vollgeschosse, die Gebäudehöhe und die zulässige Grundfläche (Grundflächen-
zahl). Ausgerichtet sind die Maße der baulichen Nutzung im Großteil der Baugebiete auf 
die Errichtung von Einfamilienhäusern als Einzel- oder Doppelhäuser.  

Für die Wohngebiete WA 6, WA 7, WA 8 und WA 9 ist eine höhere Geschossigkeit und 
Gebäudehöhe festgesetzt, um die Errichtung von Mehrfamilienhäusern oder eines Alten-
pflegheims zu ermöglichen. Weiter wird für diese Wohngebiete in der Planzeichnung und 
mit der textlichen Festsetzung Nr. 1.3 eine höhere Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 fest-
gesetzt, wenn Wohngebäude mit III-Vollgeschossen und mindestens 4 Wohnungen 
errichtet werden. Zudem wird für die Wohngebiete WA 6 und WA 7, wenn Wohngebäude 
mit III-Vollgeschossen errichtet werden, auch die Möglichkeit zur Überschreitung der 
Grundflächenzahl mit Nebenanlagen (z.B. Stellplätzen) ausgeweitet. Über das in 
§ 19 Abs. 4 BauNVO geregelte ‘normale‘ Maß von 50 % - also bei der textlich festgesetz-
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ten GRZ von 0,4 Überschreitung bis GRZ 0,6 – kann eine Überschreitung bis zur GRZ 0,7 
zugelassen werden. Dies wird im Hinblick auf die nach Osten und Norden anschließenden 
Freiflächen als verträglich angesehen. Bei der Errichtung von Wohngebäuden mit weniger 
als III-Vollgeschossen bleibt es bei der Überschreitungsmöglichkeit für Nebenanlagen bis 
GRZ 0,45. 

Festsetzungen zur Gebäudehöhe wurden im Bereich der für Einfamilienhausbebauung 
vorgesehenen Baugebiete WA 1 bis WA 5 zum einen aus stadtgestalterischen Gesichts-
punkten aufgenommen, aber insbesondere auch um die Möglichkeiten einer passiven 
Sonnenenergienutzung zu befördern. Eine Differenzierte Festsetzung von Hüllkurven 
(HK) wurde für einige Bauflächen mit dem Ziel getroffen, die Beschattung von direkt 
nördlich anschließenden Bauflächen zu reduzieren. In der folgenden Abbildung ist bei-
spielhaft die Hüllkurve HK 1 zusammen mit dem Sonneneinstrahlungswinkel zur Winter-
sonnenwende um 12:00 Uhr auf die nach Norden anschließenden Bauflächen dargestellt.  

 
Für die Bauflächen im Bereich der HK 1, HK 2 und HK 4 ergibt sich aus den Hüllkurven, 
dass nur relativ niedrige Firsthöhen möglich sind. Die drei genannten Bauflächen sind alle 
dem Wohngebiet WA 5 zugeordnet, für das eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festge-
setzt wurde. Somit wurde die Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung in der Höhe 
mit einer erhöhten Grundflächenzahl kombiniert. Für die sonstigen für Einfamilienhaus-
bau vorgesehenen Wohngebiete WA 1 bis WA 4 wurde eine GRZ von 0,3 festgesetzt.  

Die offene Bauweise wird in den auf Einfamilienhausbau ausgerichteten Wohngebieten 
auf Einzelhäuser und Doppelhäuser beschränkt. Für die auf Geschosswohnungsbau aus-
gerichteten Wohngebiete WA 6 und WA 7 wird als abweichende Bauweise a1 ebenfalls 
eine offene Bauweise, aber mit einer maximalen Gebäudelänge von 35 m festgesetzt. Die 
Begrenzung der Gebäudelänge erfolgt insbesondere zur Begrenzung der Auswirkungen 
auf die nördlich vorhandene Bebauung. Als Alternative zu dem beabsichtigten barriere-
freien Geschosswohnungsbau sollen auch Hausgruppen zulässig bleiben.  

Für die Baugebiete WA 8 und WA 9 wird als abweichende Bauweise a2 eine offene Bau-
weise mit Gebäudelängen bis 90 m festgesetzt. Diese Erweiterung der offenen Bauweise 
erfolgt im Hinblick auf das im Verlauf der Aufstellung des Bebauungsplans an die Stadt 
herangetragene Projekt zur Errichtung eines Alten- und Pflegeheims in diesem Bereich. 
In Zusammenhang mit dem südlich vorhandenen größeren Gebäudekörper des Lebens-
mittelmarktes und der nördlich der Planstraße A geplanten größeren Freifläche zur Ver-
sickerung wird ein größerer Gebäudekörper als städtebauliche verträglich angesehen.  

Zur Differenzierung des Maßes der baulichen Nutzung in der Höhe ist die Baufläche nörd-
lich des Lebensmittelmarktes in drei Bereiche (WA8, WA9 und WA10) aufgeteilt. Grund-
sätzlich soll aber eine die Nutzungsabgrenzungen übergreifende bauliche Nutzung ermög-
licht werden.  

5.6 Bauliche Anlagen in den nicht überbaubaren Flächen 

Die Zulässigkeit von baulichen Anlagen in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO eingeschränkt. Die Stellung von Nebengebäuden 
und Garagen, denen im Sinne der NBauO auch sogenannte Carports zuzurechnen sind, 
wird in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Straßenbegrenzungs-
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linien der Planstraßen A und B durch die textliche Festsetzung Nr. 1.6 eingeschränkt. 
Zielsetzung ist es, die optische Einengung der Straßenräume durch Grenzbebauung, die 
auf einer Länge von 9 m möglich wäre, zu vermeiden. Erreicht werden soll eine entlang 
der Erschließungs- und Wohnstraßen durchgängige 2 m breite Vorgartenzone. 

Die Errichtung von Garagen und Nebengebäuden in anderen nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen insbesondere den Abstandsflächen zur Nachbargrenze der Baugrundstücke 
wird nicht eingeschränkt. 

5.7 Öffentliche Grünflächen  

Am südlichen Rand des Plangebiets ist eine ca. 10 m breite Grünfläche festgesetzt. 
Innerhalb dieser Grünfläche soll ein breiterer Radweg als Teil der Hauptradwegverbin-
dung Heeßel – Innenstadt hergestellt werden (vgl. Kapitel 5.2.1). Der Grünzug dient 
auch der wohnungsnahen Erholungsnutzung. Über mehrere Fußwege ist er daher mit den 
Wohn- und Erschließungsstraßen im Plangebiet verbunden.  

Die an der östlichen Grenze des Plangebiets zum Lebensmittelmarkt angeordnete Grün-
fläche dient ebenfalls als Verbindungsfläche zum südlichen Grünzug. Darüber hinaus hat 
sie aber auch Bedeutung als Abstandsfläche zwischen dem Lebensmittelmarkt und den 
westlichen Wohngebieten. Um den Abstand zwischen Lebensmittelmarkt und den Wohn-
bauflächen auch optisch zu unterstützen, soll an der östlichen Seite der Grünfläche eine 
Hecke angepflanzt werden.  

Die Grünfläche am westlichen Plangebietsrand dient der Einbindung der Siedlungsfläche 
in den Landschaftsraum. Zu diesem Zweck soll dort eine Hecke angepflanzt werden.  

Eine Fläche für die Errichtung eines Spielplatzes setzt der Bebauungsplan nicht fest, da 
folgende in den nördlich und südlich angrenzenden Baugebieten gelegenen Spielplätze 
fußläufig gut zu erreichen sind. In einer fußläufigen Entfernung zum westlichen Rand des 
Geltungsbereichs sind dies:  

- ca. 100 m entfernt, der Spielplatz westlich des Zillewegs, der mit dem 
Bebauungsplan Nr. 0-37 „Mönkeburg 5“ festgesetzt wurde (rechtskräftig seit 
03.05.1979), 

- ca. 350 m entfernt, der Spielplatz nordwestlich der Langeoog Straße, der mit 
dem Bebauungsplan Nr. 0-32 „Mönkeburg 6“ festgesetzt wurde (rechtskräftig 
seit 20.06.1991). 

Beide Spielplätze können ohne die Querung von Hauptverkehrsstraßen über den Ahrber-
genweg erreicht werden.  

5.8 Besondere Anforderungen an die Gestaltung, Örtliche Bauvorschrift 

In den Bebauungsplan werden örtliche Bauvorschriften (ÖBV) integriert, die Regelungen 
zur Gestaltung von Dachflächen umfassen.  

Mit den Bauvorschriften G.1 zu Dachfarben (rotorange bis schwarz) und G.2 zu nicht 
glänzendem Dachmaterial, wird die Zielsetzung verfolgt, die Bebauung in den in der Um-
gebung vorhandenen baulichen Bestand und den Landschaftsraum einzugliedern. Dabei 
beziehen sich die Anforderungen an die Gestaltung nur auf die Dachflächen, weil diese 
eine größere Fernwirkung haben. 

Mit der Bauvorschrift G.3 zur Dachbegrünung von I-geschossigen Gebäuden, werden hin-
gegen neben gestalterischen auch ökologische Zielsetzungen verfolgt, wie insbesondere 
eine Verringerung der Flächenerwärmung bei Sonneneinstrahlung. Die Pflicht zur Dach-
begrünung wird auf Dächer bis zu 15° Dachneigung beschränkt, weil bis zu diesem Win-
kel in der Regel noch keine Sicherungsmaßnahmen gegen ein Abrutschen der Begrünung 
erforderlich sind. Extensive Dachbegrünungen können somit für die in der Bauvorschrift 
beschriebenen Dachflächen ohne allzu erheblichen Mehraufwand errichtet werden.  
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6 Flächenbilanz / Städtebauliche Werte 
Größe des Plangebiets:    3,80 ha 

- Allgemeine Wohngebiete:   2,41 ha 

- Verkehrsflächen:   0,79 ha 

- öffentliche Grünflächen:  0,33 ha 

- Flächen für Abwasserbeseitigung 0,27 ha  
(Versickerungsmulde für Regenwasser) 

7 Durchführung der Planung und Kosten 

7.1 Bodenordnende Maßnahmen 

Für alle Flächen im Plangebiet sind Eigentumsrechte zugunsten der Stadt Burgdorf ge-
sichert. Maßnahmen der Bodenordnung sind daher neben der Parzellierung der Bau-
grundstücke nicht erforderlich. Die dabei anfallenden Vermessungskosten werden über 
den Grundstückspreis umgelegt.  

7.2 Erschließungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sind zur Erschließung des Baugebiets erforderlich: 

Straßen und Wege 

- Ausbau der Planstraßen und der Fußwegverbindungen,  
Begrünung der Seitenstreifen, Baumpflanzungen, 

- Straßenbeleuchtung. 

Kanalisation 

- Herstellung der Schmutzwasserkanalisation, 

- Herstellung der Regenwasserkanäle und der Versickerungsmulde zur  
Ableitung des Niederschlagswassers von den Straßenverkehrsflächen. 

Öffentliche Grünflächen 

- Wegebau, 

- grünplanerische Maßnahmen und Anpflanzungen.  

Löschwasserversorgung 

- ggf. Errichtung von Löschwasserbrunnen. 

Die Erschließungsmaßnahmen werden von der Stadt Burgdorf durchgeführt. Die Ausfüh-
rung der Erschließungsmaßnahmen wird über das Ausbauprogramm festgelegt. Die erfor-
derlichen Finanzierungsmittel werden über den Haushaltsplan bereitgestellt. 

Beitragsfähige Erschließungskosten werden nach der Satzung über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen später festgestellt und nach dieser verteilt. Von den beitragsfähigen 
Erschließungskosten trägt die Stadt dementsprechend 10 %.  

Die Kosten für die Schmutzwasserkanalisation werden über die Erhebung von Abwasser-
beiträgen nach der Entwässerungsabgabensatzung beglichen.  
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Teil 2: Aufstellungsverfahren 

8 Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 
Der Bebauungsplan wird als ‘Bebauungsplan der Innenentwicklung‘ im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt.  

Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB sind erfüllt:  

• Das dreiseitig von Bebauung umgebene Plangebiet ist bereits Teil des Sied-
lungsbereichs. Es handelt sich bei der Abrundungsfläche zwar um eine Außen-
bereichsfläche im Sinne des § 35 BauGB, ihre Funktionen als Freiraum oder 
Fläche für privilegierte Außenbereichsvorhaben sind durch die angrenzenden 
Wohngebiete aber bereits wesentlich eingeschränkt. 

• Es werden mit der Ausweisung von Wohngebieten keine Vorhaben zulässig, für 
die eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  

• Es bestehen keine Anhaltpunkte für eine Beeinträchtigung von Natura 2000 
oder Vogelschutzgebieten (Schutzgüter des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB), s. Kapitel 4.3.3.  

Für die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 13a BauGB sprachen 
folgende Aspekte:  

• Es kann auf ein Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 
verzichtet werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung 
anzupassen (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB), s. Kapitel 4.5. 

• Eine Umweltprüfung, ein Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung 
sind nicht erforderlich (§ 13 Abs. 3 BauGB). Auch eine Vorprüfung der Umwelt-
auswirkungen entfällt, wenn weniger als 20.000 m² zulässige Grundfläche im 
Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO (Fläche entsprechend Grundflächenzahl ohne 
Überschreitungen für Nebenanlagen) festgesetzt werden. Diese Grenze wird 
mit den im Bebauungsplan Nr. 0-87 festgesetzten Bauflächen sowie den in 
Zusammenhang mit dem Bebauungsplan stehenden Flächen deutlich unter-
schritten (s.u.). 

   Berechnung der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO 

Baugebietsflächen GRZ GR § 19 Abs. 2 BauNVO 

Bebauungsplan Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ 

ca. 11.280 m² 0,4 4.512 m² 

ca. 12.921 m² 0,3 3.876 m² 

  8.388 m² 

2. Entwicklungsabschnitt Nördlich Zilleweg   
(vgl. städtebaulicher Entwurf Kapitel 5.1) 

ca. 1.550 m² 0,4    620 m² 

ca. 5.481 m² 0,3 1.644 m² 

  2.264 m² 

Bebauungsplan Nr. 0-85 „Nahversorgung West“ (Rechtskraft 18.03.2010) 

ca. 4.570 m² 0,3 1.341 m² 

• Entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB sind für einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung mit weniger als 20.000 m² Grundfläche die mit der Umset-
zung des Bebauungsplans verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft be-
reits als zulässig anzusehen. Die Eingriffsregelung wird daher nicht angewandt 
und es werden keine Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.  
Unabhängig von der Eingriffsregelung bleibt zu prüfen, ob die Umsetzung der 
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Planung Auswirkungen auf besonders bzw. streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten hat, s. Kapitel 4.3.3.  

• Bereits der südöstlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 0-85 „Nahversorgung 
West“ wurde als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Verfahren nach 
§ 13a BauGB aufgestellt.  

 

9 Beteiligungsverfahren  

9.1 Information der Öffentlichkeit über allgemeine Ziele und Zwecke der 
Planung (§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB) 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung sollte zunächst 
entsprechend den Vorschriften des vereinfachten Verfahrens auf die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
verzichtet werden (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

Im Hinblick darauf wurde entsprechend (§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB) am 22.12.12 
öffentlich bekanntgemacht, dass sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren kann und als Frist, 
um sich zur Planung zu äußern, der Zeitraum 02.01.2013 bis 16.01.2013 genannt. 

Im Verlauf der weiteren Planung hat es sich später allerdings ergeben, dass zwei Pla-
nungsalternativen vorlagen. Entgegen der zunächst angedachten Vorgehensweise wurde 
daher doch eine frühzeitige Beteiligung durchgeführt (s. Kapitel 9.2 und 9.3). 

Während des o.g. Zeitraums im Januar 2013 hat zunächst ein Anwohner des südlichen 
Bereichs der Mönkeburgstraße (Bereich zwischen der Kreuzung Mönkeburgstraße/Dorf-
straße und der Abzweigung der Lippoldstraße von der Mönkeburgstraße) per Mail vom 
23.12.2012 eine Stellungnahme abgegeben. Später ist ein fast wortgleiches Schreiben 
vom 15.01.2013 einschließlich einer Liste mit 34 Unterschriften eingegangen. Darin 
heißt es:    
„Die unterzeichnenden Anwohner der Mönkeburgstraße im südlichen Bereich des geplan-
ten Baugebietes möchten hiermit ihren Unmut im Zusammenhang mit dem einstimmigen 
Aufstellungsbeschluss für die Bebauung nördlich des Zilleweges kundtun.  
Es ist darin zu lesen, dass ‚„die verkehrliche Erschließung des Gebietes ausgehend von 
der Mönkeburgstraße erfolgen kann“‘. Somit soll also zukünftig noch mehr Verkehr durch 
das Nadelöhr zwischen B188 und Lippoldstraße geleitet werden.  
Schon jetzt ist eine starke Verkehrsbelastung auf diesem Abschnitt zu verzeichnen, die 
dazu führt, dass zu Spitzenzeiten ein Überqueren der Straße (innerhalb eines verkehrs-
beruhigten Wohngebietes!) zeitaufwändig und beschwerlich ist und Rückstaus von der 
Lichtzeichenanlage fast bis zur Einmündung des Zilleweges reichen.  
Abgesehen von einer Minderung der Wohn- und Lebensqualität kann bereits von einem 
starken Wertverlust der Häuser an einer mittlerweile so stark befahrenen Straße ausge-
gangen werden, sofern ein Verkauf zu akzeptablen Preisen überhaupt noch jemals 
möglich wird. Zusätzlich zum normalen Anwohnerverkehr gibt es mittlerweile Verkehrs-
ströme zum Ärztehaus, zur Schule, zum Supermarkt etc. Nun also demnächst ein weite-
res Anwachsen der Verkehrsdichte…  
Ist es nicht absurd, die direkte Zufahrt zur Mönkeburgstraße von der B443 her nicht zu 
ermöglichen und somit den Verkehr schwerpunktmäßig über die B188 in das Gebiet zu 
leiten und nun auch noch bewusst zusätzliches Verkehrsaufkommen in ein (Wohn-)Gebiet 
zu provozieren, wo sinnigerweise verkehrsberuhigende Maßnahmen, wie Fahrbahnveren-
gungen und eine Tempo 30-Zone existieren? Diesen Widerspruch vermögen wir nicht 
nachzuvollziehen.  
Als steuerzahlende Bürger der Stadt Burgdorf erwarten wir, dass unsere Wohn- und 
Lebensqualität nicht herabgemindert wird, als es ohnehin schon geschehen ist.   
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass wir nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt werden 
und setzen Sie sich für die Erschließung des geplanten neuen Baugebietes durch andere 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“  05.02.2014 
Teil 2: Aufstellungsverfahren 

 

 33

Zufahrten ein!  
Eine inhaltlich übereinstimmende Email ist von einem der Unterzeichner bereits am 
23.12.2012 an Frau … von der Stadtplanungsabteilung gesandt worden; bisher erfolgte 
hierzu noch keine Reaktion.  
Ein öffentliches Bekanntmachen der dargestellten Problematik durch das Einbeziehen von 
Medien behalten wir uns vor.“ 

9.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB)  

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 
09.07.2013 bis 23.07.2013 durchgeführt. Es wurde die folgende Stellungnahme abgege-
ben. 

Stellungnahme vom 19.07.2013 von einem Bürger aus dem Scharhörnweg. Ein 
weiterer Anwohner aus dem Scharhörnweg sowie ein Anwohner des nördlich vom 
Plangebiet gelegenen Abschnitts der Mönkeburgstraße haben sich „den Anmerkungen 
uneingeschränkt“ angeschlossen; zwei weitere Anwohnerinnen des Scharhörnweges 
haben sich ebenfalls dem Schreiben angeschlossen „und betonen mit Nachdruck die 
Hinweise auf die Gefährdung von Schulkindern“. Stellungnahme vom 19.07.2013: 

„Mit Interesse verfolgen wir die zuletzt überwiegend zu Recht in Kritik geratenen Stadt- 
und Verkehrsplanungen in Burgdorf. Als unmittelbare Anlieger des o.a. Bauplanungsab-
schnitts wollen wir es daher nicht versäumen, bereits frühzeitig einige erhebliche 
Bedenken aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft südlich Langeoogstraße fristgerecht 
vorzutragen und um dringliche Beachtung bei der Weiterentwicklung des Bebauungsplans 
bitten. 

Kern und Anstoß unserer Kritik ist die Ausplanung der Anbindung des o.a. Baugebietes an 
die Mönkeburgstraße sowie die Breite der Erschließungsstraße im Baugebiet selbst. Hier-
zu habe ich mich vorab in der Stadtplanungsabteilung informiert. 

Nicht nachvollziehbar erklärt werden konnte mir dabei die Ausplanung der Hauptstraße in 
diesem neuen Baugebiet auf eine Breite von 6 Metern. Das bewerten wir – unter dem 
Aspekt einer späteren Erweiterung des Neubaugebietes über den Ahrbergenweg hinweg – 
mit Verlaub, als einen städteplanerischen Fehler. 

Die vorgebrachte Begründung, nur dadurch die zukünftige Befahrbarkeit durch Linien-
busse zu ermöglichen, ist nicht schlüssig. Von allen Punkten im Baugebiet – aber auch 
bei einer Erweiterung des Neubaugebietes durch weitere Gebiete westlich Ahrbergenweg 
– sind alle bereits jetzt vorhandenen Bushaltestellen (Mönkeburgstraße vor Penny-Markt 
und vor Ärztezentrum, Heeßeler Dorfstraße, Höhe Landgasthof und Neubaugebiet Hei-
neckenfeld) innerhalb der Entfernungsvorgabe von fußläufig maximal 500 Metern erreich-
bar. 

Wird diese Entfernung dennoch überschritten, muss über die Linienführung der Busse 
neu nachgedacht werden und, wenn erforderlich, ggf. ein Teil eines zukünftigen Bauge-
bietes westlich Ahrbergenweg über die mit hohem finanziellen Aufwand geschaffene 
Busspur in der Moorstraße eingebunden werden. 

Die über fast die gesamte Strecke deutlich schmalere Mönkeburgstraße ist auf 30 km/h 
reglementiert, was leider nur von wenigen beachtet wird. Es gibt im Westteil der Stadt 
zwischen der B 188 (alt) und dem nördlichen Stadtrand kaum eine auf 6 Metern ausge-
baute Straße. Und dennoch fließt in diesem Bereich der Verkehr problemlos, auch für 
Busse, Müllabfuhr und Möbelwagen. 

Die Ausplanung einer derart breiten Erschließungsstraße steht obendrein in einem ekla-
tantem Widerspruch zu den Besiedlungsplanungen durch Wohnungen für Senioren, 
Familien und der im Eingangsbereich des Baugebietes ausgeplanten Vorbereitungsfläche 
für soziale Einrichtungen wie z.B. ein späterer Kindergarten oder eine Begegnungsstätte. 
Hinzu kommt die Gefährdung vor allem für die in diesem neuen Siedlungsgebiet zukünf-
tig wohnenden Kinder und Senioren. Und spätestens mit der geplanten Erweiterung 
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westlich Ahrbergenweg wird der Verkehr auf dieser breiten „Rennstrecke“ dann deutlich 
zunehmen. 

Auch über die Folgen der Einkreuzung der Erschließungsstraße in die Mönkeburgstraße 
muss erneut nachgedacht werden. Gemäß der vorliegenden Planung mündet eine 6 Meter 
breite Erschließungsstraße in eine auf 4,50 m reduzierte Hauptverbindung (Mönkeburg-
straße) und nur unmittelbar knapp südlich von einer drastischen aber uneingeschränkt 
zweckmäßigen Breitenreduzierung auf Höhe Mönkeburgstraße 66. Diese bauseitige 
Querungshilfe für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere Schulkinder muss zwingend 
auch weiterhin unverändert bestehen und in ihrer derzeitigen Übersichtlichkeit erhalten 
bleiben. 

Interessanterweise war in der Stadtplanungsabteilung bei meinem letzten Besuch nicht 
bekannt und war auch aus den dortigen Plänen nicht ersichtlich, dass die Breite der 
Mönkeburgstraße auf der Westseite ab der Nordgrenze des Penny-Marktes bis zur o.a. 
Breitenreduzierung zwischenzeitlich durch den nachträglichen Bau eines Fuß-/Radweges 
zusätzlich an Breite verloren hat. Dadurch wird der Einmündungsverkehr zwischen der 
Mönkeburgstraße und dem Baugebiet zusätzlich erschwert und unübersichtlich. Der 
Erhalt dieses neuen Gehweges ist auch wegen des beobachteten hohen Nutzungsgrades 
zwingend geboten. 

An der Nordgrenze des Baugebietes Zilleweg verläuft ein unbefestigter Weg, der in 
hohem Maße von Kindern zu Fuß oder Rad als Schulweg genutzt wird. Auch daher muss 
insbesondere im Überwegungsbereich Höhe Mönkeburgstr. 66 ein ganz besonderes 
Augenvermerk auf die Vermeidung neuer und zusätzlicher Gefährdungsstellen gelegt 
werden. Aus gutem Grund sind in dem neueren Wohngebiet zwischen der B 188 (alt), der 
Grundschule und in dem Inselviertel um das Ärztehaus inzwischen alle Nebenstraßen der 
Mönkeburgstraße zu verkehrsberuhigenden Spielstraßen umgewidmet worden. 

Ein Ortstermin erscheint uns mehr als geboten um die aktuelle Verkehrslage, die Proble-
matik durch die geplante Zuwegung auf die Mönkeburgstraße und die daraus resultieren-
den Probleme zu verdeutlichen. 

Ergänzend bleibt anzumerken, dass bei einer reduzierten Ausplanung auf 4,50 Meter die 
Stadt allein in diesem Bauabschnitt eine zusätzliche Bebauungsfläche von mindestens 
350 m² gewinnt und bei Preisen von 170,- €/m² so zusätzliche Einnahmen von rd. 
60.000 € plus die Ersparnis aus den dann reduzierten Kosten für den Straßenbau und 
den Unterhalt erzielen könnte. 

Zusammenfassend bewerten wir die Planung hinsichtlich Breite und Ort der Anbindung 
der Planungsstraße im Baugebiet Zilleweg an die Mönkeburgstraße als einen weiteren 
verkehrspolitischen Unfug mit Langzeitwirkung. Insbesondere, wenn andererseits bereits 
über eine Verengung der Immenser Straße in der Breite nachgedacht wird und damit ein 
weiteres Chaos wie seit dem Rückbau der Heesseler Dorfstraße vorprogrammiert ist.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Stellungnahme vom 19.07.2013:   
In der Planzeichnung des Bebauungsplanvorentwurfs war die Breite der Straßenverkehrs-
fläche der Planstraße A mit 16 m angegeben. In Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 der Begründung, 
die zur Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs umfangreich ergänzt wurden, wird 
erläutert, dass über die Planstraße A später weitere Wohnbauflächen westlich des Ahr-
bergenwegs erschlossen werden sollen. Im Hinblick darauf war die Breite der Straßen-
verkehrsfläche so bemessen, dass eine für den Busbegegnungsverkehr ausreichend 
breite Fahrbahn von 6 m Breite sowie beidseitig Park-/Baumstreifen und Fußwege 
hergestellt werden können.  

Während der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs wurde die im Vorentwurf mit 
16 m Breite vorgesehene Straßenverkehrsfläche der Planstraße A auf eine Breite von 
13 m reduziert. In Kapitel 5.2.2 wird beispielhaft erläutert, dass diese Breite der 
Verkehrsfläche für einen Straßenquerschnitt mit beidseitigen Fußwegen und einseitigem 
Park-/Baumstreifen ausreichend ist. Mit einem solchen Ausbau kann ein hoher Sicher-
heitsstandart für den Fußgängerlängsverkehr gewährleitet werden. Daher ist eine 
besondere Gefährdung von Kindern und Senioren, die im geplanten Gebiet wohnen 
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werden, nicht zu erkennen. Den konkreten Ausbau der neuen Straßen setzt der Be-
bauungsplan jedoch nicht fest, sondern die noch auszuarbeitende Ausbauplanung. Erst 
mit der Ausbauplanung ist auch zu entscheiden, ob Fahrbahneinengungen zur Geschwin-
digkeitsreduzierung oder als Hilfe für den Fußgängerquerverkehr errichtet werden sollen. 

Im Verlauf der Buslinienführung 905 durch ältere Siedlungsbereiche (Ellerngrund, Moor-
straße) sind teilweise Fahrbahnbreiten10 von ca. 5,60 und in kurzen Abschnitten (Ellern-
grund) sogar nur von 5,00 m vorhanden. Insbesondere in den schmalen kurvigen Ab-
schnitten im Ellerngrund sind dies für den Stadtbusverkehr erschwerte Bedingungen, die 
teilweise zu einem Ausweichen von entgegenkommenden Fahrzeugen auf die Fußwege 
führen.  

Im Bereich der südlichen Mönkeburgstraße sind folgende Breiten vorhanden: 

• nördlich der Lippoldstraße Fahrbahnbreite: 7,25 m und 
• an den Fahrbahneinengungen südlich der Lippoldstraße und nördlich der Lippold-

straße in Verlängerung der von Heeßel kommenden Fuß-/Radwegverbindung: 
3,25 m.  

• Die Breite des gesamten Straßengrundstücks beträgt dort ca. 19 m.  

Im Bereich nördlich des Lebensmittelmarktes wurde im Jahr 2011, in Zusammenhang mit 
dem Fußweg vor dem Pennymarkt, ein teilweise in die alte Fahrbahn hineinragender Fuß-
weg errichtet. Die Fahrbahn ist dort noch 6 m breit und der Fußweg weist eine Breite von 
1,5 m auf. Zur Verbreiterung des Fußweges wird am östlichen Rand des Plangebiets eine 
ca. 1,5 m breite Verkehrsfläche ergänzt (vgl. Kapitel 5.2.2). Die Planstraße A wird also 
von der 6 m breiten Fahrbahn der Mönkeburgstraße östlich des Plangebiets abzweigen. 
Besondere verkehrstechnische Probleme sind dabei nicht zu erkennen. 

Nördlich des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans befindet sich in Verlän-
gerung der Fußwegverbindung und südlich des Grundstücks Mönkeburgstraße 66 eine 
weitere Fahrbahneinengung auf 3,25 m. Vom Einmündungsbereich der Planstraße A liegt 
diese ca. 30 m entfernt. Eine besondere Gefährdung der an dieser Fahrbahneinengung 
die Mönkeburgstraße querenden Schulkinder ist aufgrund des Abstandes der Planstraße A 
nicht zu erkennen. Ein Abbau dieser und der weiteren Fahrbahneinengungen/Querungs-
hilfen im Verlauf der Mönkeburgstraße und straßenverkehrsrechtliche Reglungen sind 
nicht Gegenstand der Aufstellung des Bebauungsplans. 

Zur Thematik ÖPNV-Anbindung der Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs werden auf 
die Ausführungen in Kapitel 5.2.1 und die dort eingefügte Abbildung der Entfernungsra-
dien zu vorhandenen Haltestellen verwiesen.  

Der Wunsch nach einem Ortstermin mit den Mitgliedern des Bauausschusses wurde in 
der Bauausschussitzung am 02.09.2013 von den Bürgern nochmals deutlich gemacht. 
Am 17.10.2013 fand dann ein entsprechender Termin statt. 

Stellungnahme vom 28.08.2013 von einem Anwohner des Scharhörnwegs und 
einem Anwohner der Mönkeburgstraße   
„in Ergänzung und Erweiterung zu den Ihnen vorliegenden Stellungnahmen (Bezug 1. 
Stellungnahmen vom 23.12.2012 und 15.01.2013 [s. voranstehendes Kapitel 9.1] und 2. 
Stellungnahme vom 19.07.2013 [s.o.] zum Bebauungsplan Nr. 0-87 stellen wir nachfol-
gende Anträge mit der dringlichen Bitte um Berücksichtigung bei der am 02.09.2013 
stattfindenden Sitzung des Bauausschusses sowie bei der weiteren Bearbeitung des 
Bebauungsplans. 

1. Wir beantragen die zeitnahe Durchführung einer ergebnisoffenen und neutralen 

verkehrsgutachterlichen Beurteilung für die Mönkeburgstraße in dem Teilabschnitt 
zwischen der Kreuzung Mönkeburgstraße/Dorfstraße und der Abzweigung der 

Mönkeburgstraße zur Langeoogstraße. Gleichzeitig beantragen wir eine darauf 
basierende substantielle Prognose zu der zu erwartenden Weiterentwicklung der 

Verkehrszahlen, insbesondere auch unter Berücksichtigung einer zukünftigen 
                                           
10 Breite zwischen den Hochborden. 
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Realisierung weiterer an o. a. Bebauungsplan anschließender Baugebiete westlich 

Ahrbergenweg. 
2. Wir beantragen einen zeitnahen Ortstermin zur Inaugenscheinnahme der aktuel-

len und zukünftigen Verkehrssituation im Bereich der derzeit geplanten Zuwegung 
von o. a. Baugebiet in die Mönkeburgstraße.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Stellungnahme vom 28.08.2013:   
Im Juli 2013 wurde die PGT Umwelt und Verkehrs GmbH (PGT) mit einer verkehrsgut-
achterlichen Beurteilung (PGT 2013b) beauftragt. Grundlage dieses Verkehrsgutachtens 
waren eine Verkehrserhebung der Region Hannover im Zuge der Dorfstraße (K 112) aus 
dem Jahr 2010 und der PGT am Knotenpunkt Dorfstraße/Mönkeburgstraße von Juni 2011 
(PGT 2012). Damit wurde der im September 2010 an der Mönkeburgstraße eröffnete 
Lebensmittelmarkt berücksichtigt. Wesentliche Veränderungen der verkehrlichen Situ-
ation sind seit Juni 2011 nicht bekannt, daher gab es keine Veranlassung, erneut eine 
Bestandsaufnahme der Verkehrssituation durchzuführen. Die Prognosen des Verkehrs-
gutachtens berücksichtigen neben der Entwicklung des Bereiches Nördlich Zilleweg weite-
re Wohngebiete westlich des Ahrbergenwegs. Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens 
sind in Kapitel 5.2.1 teilweise wiedergegeben worden.   
Zum Ortstermin wird auf den letzten Absatz der Ausführungen der Stadt Burgdorf zur 
Stellungnahme vom 19.07.2013 in diesem Kapitel weiter oben verwiesen. 

9.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 
27.06.2013.  

Im Folgenden sind zunächst die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange aufgeführt, die Anregungen und Hinweise zur Planung vorgebracht 
haben. Es schließen sich jeweils Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Abwägung der 
Stellungnahmen an. Weiter unten folgen Auflistungen der beteiligten Behörden und 
Träger öffentlicher Belange, die erstens keine Anregungen und Hinweise vorgebracht 
haben und zweitens keine Stellungnahme abgegeben haben.  

Behördenstellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 

Region Hannover, Stellungnahme vom 29.07.2013 
„zu dem Bebauungsplan … bestehen aus der Sicht der Region Hannover als Träger 
öffentlicher Belange keine Bedenken. 

Naturschutz 
Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass die geplanten 
Baumaßnahmen als Nachverdichtung durch ein Verfahren gemäß § 13a (1) Nr.1 BauGB 
ermöglicht werden sollen. Daher entfällt die Verpflichtung zur Anwendung der Eingriffs-
regelung. Weder für Bodenversiegelungen noch für andere Veränderungen der Land-
schaftsstrukturen sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Eine naturschutzrechtliche 
Stellungnahme zu den vorbereiteten Eingriffen ist somit nicht erforderlich. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vorschriften des Artenschutzes (§§ 39 und 
44 ff BNatSchG) auch in einem Verfahren nach § 13a BauGB anzuwenden sind.  

Wasserwirtschaft 
Aus wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher Sicht wird angemerkt, dass in den 
textlichen Festsetzungen ein Hinweis zur Niederschlagswasserbeseitigung aufgenommen 
wurde, dass Niederschlagswasser von unbeschichteten Metallflächen nicht versickert 
werden darf. Grundsätzlich kann jedoch nach entsprechender Vorreinigung auch dieses 
Niederschlagswasser versickert werden. Mit der gewählten Formulierung wird indirekt im 
Plangebiet der Einsatz von Metallflächen ausgeschlossen. Wenn das so gewollt ist, könnte 
dieser Ausschluss auch konkret unter „G Besondere Anforderungen an die Gestaltung“ 
erfolgen. 
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Immissionsschutz 
Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen zu dem Bebauungsplan keine Bedenken, 
wenn wie unter Ziffer 5.3.2 der Begründung entsprechend dem schalltechnischen 
Gutachten (BMH 2012) eine 3 m hohe Lärmschutzeinrichtung vorgesehen wird. 

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gemäß Ziffer 2.1 der textlichen Festsetzungen, 
aus den Planunterlagen nicht ersichtlich ist, wo die genannten Baugebiete WA 6 und WA 
7 liegen. 

Personennahverkehr 
Aus Sicht der ÖPNV – Angebotsplanung werden folgende Anmerkungen gemacht: 

Das Plangebiet ist durch die Haltestellen Langeoogstr. und Goerdeler Str. der Buslinien 
905 und 906 im Mönkeburgweg an das ÖPNV-Netz angeschlossen.  

Die im Plangebiet in Ost-West-Richtung verlaufende Planstraße A sollte im Hinblick auf 
zukünftige Siedlungsentwicklungen westlich des Ahrbergenweges eine ausreichende Brei-
te von 6,0 m aufweisen, um für eine zukünftige Buserschließung alle Planungsoptionen 
zu eröffnen. 

Raumordnung  
Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:  
Die Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde wurden zur Kenntnis genommen, in 
Kapitel 4.3 erfolgte eine klarstellende Ergänzung der Begründung. 

Der Anregung der Wasserwirtschaft wurde durch Ergänzung des Hinweises zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung bezüglich Vorreinigung des von Metalldächern abfließenden 
Niederschlagswassers gefolgt. 

In Bezug auf den Immissionsschutz zum Bolzplatz wird auf die Änderungen in Kapitel 
5.3.2 verwiesen, die Errichtung einer Lärmschutzwand am Bolzplatz soll nicht mehr er-
folgen. Zu der Anmerkung bzgl. der Zuordnung der textlichen Festsetzung zu den Bauge-
bieten WA6 und WA7 konnte mit der Region Hannover geklärt werden, dass aufgrund der 
verkleinerten Darstellung in den Beteiligungsunterlagen die Bezeichnung der Baugebiete 
in der Plandarstellung übersehen wurde. 

Die Hinweise zum Personennahverkehr werden zur Kenntnis genommen. Die im Be-
bauungsplanentwurf vorgesehene Breite der Verkehrsfläche Planstraße A von 13 m, er-
möglicht den Ausbau einer für den Stadtbusverkehr ausreichenden Fahrbahn von 5 m bis 
6 m Breite. Den konkreten Ausbauquerschnitt setzt der Bebauungsplan jedoch nicht fest, 
sondern die später noch auszuarbeitende Ausbauplanung. 

Die Feststellung zur Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung wird zur 
Kenntnis genommen.  

Industrie- und Handelskammer Hannover, Stellungnahme vom 03.07.2013 
„Die Industrie- und Handelskammer Hannover trägt bezüglich des o.g. Planentwurfs 
keine Bedenken vor, sofern sichergestellt ist, dass der bestehende Lebensmittelnahver-
sorger (Mönkeburgstraße 98) durch die heranrückende Wohnbebauung nicht aus schall-
schutztechnischen Gründen in seinem Betrieb eingeschränkt wird. 

Laut der Begründung zum Bebauungsplan soll der Immissionsschutz durch die Anord-
nung einer öffentlichen Grünfläche als Abstandsfläche zwischen dem Lebensmittelmarkt 
und dem neuen Allgemeinen Wohngebiet gewährleistet werden. Inwieweit dieses Vor-
gehen durch das in den Planunterlagen erwähnte schalltechnische Gutachten gedeckt ist, 
ist nicht nachvollziehbar. Insofern weisen wir auf Folgendes hin: Sollten weitere 
Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz planungsrechtlich erforderlich werden, so sind diese 
zu Lasten des Planungsträgers des hier vorgelegten Bebauungsplans festzusetzen. 
Belastungen für den im Umfeld des Plangebietes bereits ansässigen Betrieb lehnen wir im 
Sinne des Bestandschutzes und der gewerblichen Standortsicherung ab. Im weiteren 
Planverfahren sollte das Schallgutachten den Planunterlagen beigefügt werden.“ 
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> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der berücksichtigten Abstandsflächen und der Festset-
zungen wurden in Kapitel 5.3.1 zwei Abbildungen aus dem schalltechnischen Gutachten 
(BMH 2012) ergänzt. Im Rahmen der weiteren Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB wurde sichergestellt, dass wie angeregt, das gesamte schalltechnische 
Gutachten (BMH 2012) eingesehen werden konnte. 

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), Stellungnahme vom 
25.07.2013 
„Gegen die Festsetzung im o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft grundsätzlich keine Bedenken. Die wesentlichen Belange der Abfallent-
sorgung sind unter den Punkten 5.2.2 und 5.2.3 der Erläuterungen ausreichend berück-
sichtigt. Wir gehen davon aus, dass alle Wege und Straßen, die zwecks Entsorgung 
befahren werden sollen, eine Bodenlast von mind. 26 Tonnen, eine (verbleibende) lichte 
Fahrbahnbreite von 3,50 m sowie einen Kurvenradius von 9 m aufweisen. 

Ergänzend möchten wir lediglich darauf hinweisen, dass größere Wohnanlagen oder 
Institutionen wie KiTa’s, Senioreneinrichtungen u. dgl. gern auf eine Entsorgung über 
feste Abfall- und Wertstoffcontainer zurückgreifen.  
Diese sollten im gegebenen Falle möglichst innerhalb 15 m von der befahrbaren Straße 
untergebracht werden, da sie dann zur Leerung von ‚aha‘-Mitarbeitern vom und zum 
Leerungsfahrzeug transportiert würden. Andernfalls müssten die Nutzer den/die Behälter 
am Leerungstag selbst an der Straße bereitstellen oder den kostenpflichtigen Hol-Service 
von ‚aha‘ in Anspruch nehmen. Wir bitten, dies bei den weiteren Planungen zu 
berücksichtigen.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Die Hinweise zum Ausbau der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und zur Container-
abfuhr werden zur Kenntnis genommen.  

Stadtwerke Burgdorf GmbH, Stellungnahme vom 30.07.2013 
„… teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Bedenken gegen den o. g. Bebauungs-
plan bestehen.  

Die strom- und gasseitige Versorgung kann aus dem vorhandenen Netz erfolgen. 

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenflächenbereich ist die 
Einhaltung des DVGW-Regelwerkes GW 125 und ATV-H 162 "Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen" zu beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit für 
Baumpflanzungen in privaten Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich von zu ver-
legenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen. 

Vor Beginn von Baumaßnahmen bitten wir Sie, eine aktuelle Leitungsauskunft bei uns 
einzuholen und uns zu benachrichtigen.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Die Hinweise zum Ausbau der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und zu Baumanpflan-
zungen in den Baugebieten werden zur Kenntnis genommen. 

Telekom Deutschland GmbH, Stellungnahme vom 19.07.2013 
„… Seitens der Telekom bestehen gegen den B-Plan … grundsätzlich keine Bedenken. 

Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Planbereichs durch die Telekom ist 
die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Für den rechtzeitigen Ausbau 
des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordination mit den Baumaßnahmen der 
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet der Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH so früh 
wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.  

Bitte informieren Sie uns frühzeitig über die weiteren Planungsaktivitäten.“ 
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> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Das Baugebiet soll durch die Stadt Burgdorf erschlossen werden. Der Erschließungsablauf 
wird rechtzeitig mit der Telekom abgestimmt. 

Polizeiinspektion Burgdorf, Stellungnahme von 12.07.2013 
„zu der vorgelegten Bauleitplanung werden grundsätzlich keine Bedenken erhoben.  

Da das gesamte Wohngebiet als ZONE 30 ausgewiesen ist, wird von hier davon ausge-
gangen, dass die Anbindung der Planstraße A an die Mönkeburgstraße ebenfalls mit einer 
rechts vor links Regelung versehen wird. Die Vorfahrtregelung also nicht durch den Ein-
bau eines abgesenkten Bordes ausgehebelt wird.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Der vorgebrachte Hinweis zum Straßenausbau wird zur Kenntnis genommen.  

 
Behördenstellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Stellungnahme vom 23.07.2013 
„gegen die o.g. geplante Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0-87 bestehen aus Sicht 
der von hier zu vertretenden Belange des vorbeugenden gewerblichen Immissionsschutz-
es keine Bedenken. Anregungen oder Hinweise werden nicht gegeben. 

Handwerkskammer Hannover, Stellungnahme vom 09.07.2013  
„die o.g. Planung haben wir eingehend geprüft. Bedenken oder Anregungen werden 
unsererseits nicht vorgebracht.“ 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Stellungnahme vom 22.07.2013 
„ zu o.g. Planung werden aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken und Anregungen 
vorgetragen.“ 

Harzwasserwerke GmbH, Stellungnahme vom 08.07.2013  
„die Harzwasserwerke GmbH betreibt im markierten Planbereich keine Trinkwasser-
leitungen. Anlagen und Planungsabsichten der Harzwasserwerke GmbH sind von der 
oben genannten Maßnahme nicht betroffen.“ 

ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Stellungnahme vom 28.06.2013 
„Anlagen der von der EMPG vertretenen Unternehmen sind nicht betroffen.“ 

Gasunie Deutschland Services GmbH, Stellungnahme vom 11.07.2013 
„… Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportlei-
tungen, Kabel und Stationen der von der Gasunie … vertretenen Unternehmen von Ihrem 
Planungsvorhaben nicht betroffen sind. …“ 

Erdgas Münster GmbH, Stellungnahme vom 05.07.2013 
„im Bereich Ihrer Maßnamen/Planung betreiben wir keine Anlagen, zurzeit bestehen auch 
keine Planungsabsichten.“ 

E.ON Netz GmbH, Stellungnahme vom 01.07.2013 
„Ihre Planung berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung 
von uns eingeleitet oder beabsichtigt.   
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht 
weiter zu beteiligen.“ 
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Tennet TSO GmbH, Stellungnahme vom 02.07.2013  
„die Planung berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung von 
uns eingeleitet oder beabsichtigt.   
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht 
weiter zu beteiligen.“ 

Kabel Deutschland GmbH, Stellungnahme vom 19.07.2013  
“Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH gegen die 
von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 
befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.“ 

Kirchenkreisamt Burgdorfer Land, Stellungnahme vom 12.07.2013 
„im Auftrag der Kirchenvorstände der Ev.– luth. St. Pankratius Kirchengemeinde Burgdorf 
teilen wir mit, dass von kirchlicher Seite gegen den o.g. Bebauungsplan … keine 
Bedenken oder Einwände bestehen.“ 

Gemeinde Isernhagen, Stellungnahme vom 02.07.2013  
„gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes bestehen keine Bedenken, da Belange 
der Gemeinde Isernhagen nicht berührt sind.“ 

Stadt Lehrte, Stellungnahme vom 22.07.2013 
„ich danke Ihnen für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Belange der Stadt Lehrte sind 
nicht betroffen.“ 

Gemeinde Uetze, Stellungnahme vom 04.07.2013  
„Belange der Gemeinde Uetze werden durch die o. g. Planung … nicht berührt. Es werden 
daher weder Bedenken noch Anregungen vorgetragen.  
Eine Beteiligung der Gemeinde Uetze im weiteren Verfahren ist nicht erforderlich.“ 

Samtgemeinde Wathlingen, Stellungnahme vom 03.07.2013 
„von dem Vorentwurf des o.g. B-Planes … habe ich Kenntnis genommen. Die Belange der 
Samtgemeinde Wathlingen werden durch die Planung nicht berührt.“ 

 

Behörden die keine Stellungnahme abgegeben haben 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, 

LGLN RD Hannover – Amt für Landentwicklung, 

htp GmbH, 

Finanzamt Burgdorf (nur nachrichtlich unterrichtet),  

LGLN RD Hannover - Katasteramt (nur nachrichtlich unterrichtet),  

Nds. Landesamt für Denkmalpflege, 

Bischöfliches Generalvikariat, 

Stadt Burgwedel, 

Naturschutzbeauftragter der Region Hannover.  
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9.4 Öffentliche Auslegung 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 
02.12.2013 bis 17.01.2014 durchgeführt. Es sind mehrere Stellungnahmen von Anwohn-
ern der Weststadt eingegangen. Diese werden sind im Folgenden wiedergegeben und mit 
Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Abwägung versehen.   
 

Mit Schreiben vom 17.10.2013 wurde eine Petition zum vorliegenden Bebauungsplan 
von Anliegern der Weststadt eingereicht. Der Petition ist eine Unterschriftenliste mit 
insgesamt 467 Unterschriften beigefügt. In seiner Sitzung am 12.12.2013 hat der Rat der 
Stadt Burgdorf diese Petition zur Kenntnis genommen und beschlossen, sie in die 
Abwägung des Bebauungsplans einzubeziehen. Der Text der Petition lautet:  
„In gemeinsamer Sorge über eine erkennbare planerische Fehlentwicklung und der sich 
daraus ergebenden nachhaltigen Beeinträchtigung der Lebens- und Wohnqualität für eine 
erheblich große Zahl von Anwohnern im Umfeld des Baugebietes, beantragen wir als 
Bürger der Stadt Burgdorf: 

1. Wie bereits schriftlich am 28. August 2013 vorgetragen wünschen wir auch wei-

terhin und noch vor der abschließenden Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan durch Rat und Verwaltung die Durchführung einer aktuellen verkehrsgutach-

terlichen Beurteilung der aktuellen und zukünftig möglichen Situation im Umfeld 
der Mönkeburgstraße, vorrangig in dem Bereich zwischen der Dorfstraße und der 

Abzweigung in die Norderneystraße.  
In Betracht gezogen werden muss dabei auch, dass die zwischenzeitlich erfolgte 

Umwidmung der Dorfstraße keine signifikante Verbesserung des Verkehrsvolum-
ens in der Mönkeburgstraße erbracht hat. Ebenfalls zu untersuchen sind die Fol-
gen einer Ausplanung des Neubaugebietes als allg. Wohngebiet in Verbindung mit 

der dadurch möglichen Ansiedelung von Gewerbetreibenden, sowie der Betrieb 
des mit rund 100 Bewohnern plus der Mitarbeiter geplanten Pflegeheimes mit dem 

daraus resultierenden zusätzlichen Verkehrsaufkommen. 

2. Bei der Straßen- und Wegeanbindung des o. a. Baugebietes sind die bestehenden 
und nachweislich bewährten verkehrsberuhigenden Maßnahmen im Bereich der 

Mönkeburgstraße unverändert zu belassen. 

3. Vorrangig aus Gründen der allgemeinen Verkehrssicherheit, aber auch wegen ei-

ner dadurch geringeren Oberflächenversiegelung, soll die Ausplanung aller neuen 
Verkehrsflächen in dem o. a. Baugebiet analog zu der bereits bestehenden Ausge-

staltung in den angrenzenden Bereichen der Weststadt ebenfalls verkehrsberuhigt 
als „Spielstraßen“ mit einer nicht mehr als 4,50 m breiten Verkehrsfläche erfolgen. 

4. Rat und Verwaltung der Stadt Burgdorf mögen von weiteren erheblichen Beein-

trächtigungen der Lebens- und Wohnqualität insbesondere im Bereich der südlich-
en Mönkeburgstraße Abstand nehmen und verbindlich beschließen, dass weitere 

zukünftige Baugebiete westlich des Ahrbergenweges nicht über eine Straßenfüh-
rung quer durch das Baugebiet Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg“ an die Mönkeburg-
straße angeschlossen werden.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Petition vom 17.10.2013:  
Zu 1.   
Es wird zunächst auf die Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Stellungnahme vom 
28.08.2013 in Kapitel 9.2 verwiesen.   
Im Weiteren wird in Bezug auf die thematisierte „Umwidmung der Dorfstraße“ davon 
ausgegangen, das die Umwidmung der Dorfstraße von einer Bundesstraße zur Kreis-
straße gemeint ist. Diese steht in Zusammenhang mit der im Oktober 2009 für den 
Verkehr freigegebenen Ortsumgehung B 188. Die Grundlagendaten der Verkehrsuntersu-
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chung der PGT (2013b) aus den Jahren 2010/20111 berücksichtigen somit die veränder-
ten Verkehrsverhältnisse auf der Dorfstraße. Ob es Zielsetzung der Errichtung der Orts-
umgehung war, das “Verkehrsvolumen“ auf der Mönkeburgstraße zu “verbessern“, 
braucht im Rahmen der Abwägung des vorliegenden Bebauungsplans nicht geklärt zu 
werden.  
Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in den neu ausgewiesenen Allgemeinen Wohnge-
bieten ist entsprechend der Entwicklung vergleichbarer Allgemeiner Wohngebiete in der 
Stadt Burgdorf in den letzten Jahren eher nicht zu erwarten. Daher wurden Gewerbebe-
triebe bei der Verkehrsprognose nicht als relevante Verkehrsquelle berücksichtigt. Grund-
sätzlich ist auch davon auszugehen, dass durch die Ansiedlung kleinerer Handwerks- 
bzw. nicht störender Gewerbebetriebe keine großen Veränderungen des Verkehrsaufkom-
mens eintreten werden, da bei diesen Betrieben eine geringe Beschäftigtenzahl und ein 
geringes Besucheraufkommen zu erwarten ist. 

Das Verkehrsaufkommen des angedachten Alten-/Pflegeheims ist mit 80 bis 110 Fahrten 
täglich eher etwas niedriger, als die für den ursprünglich angedachten Kindergarten (30 
Krippenplätze und 50 Kindergartenplätze) anzusetzende tägliche Verkehrsmenge von 
120-150 Kfz-Fahrten. Bei einem Alten-/Pflegeheim tritt zudem die Mehrzahl der zu 
erwartenden Fahrten außerhalb der verkehrlichen Spitzenstunden auf und die Auswir-
kungen sind daher gering. Bei einem Kindergarten ist eine Ballung der Fahrten in der 
morgendlichen und der mittäglichen Spitzenstunde zu erwarten, aber in Bezug zu der 
insgesamt erwarteten Neuverkehrsmenge aus allen Gebieten von im Mittel 2.100 Kfz/24h 
und in den Spitzenstunden 150 Kfz/h (vgl. Kapitel 5.2.1) sind auch die Auswirkungen 
eines Kindergartens als verträglich anzusehen.  

Zu 2.  
In Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ 
ist aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten, dass eine Veränderung der Fahrbahnein-
engungen in der Mönkeburgstraße erforderlich ist. Die zur Einmündung der Planstraße A 
nächstliegende Fahrbahneinengung befindet sich ca. 45 m nördlich der Planstraße A. Es 
ist nicht anzunehmen, dass es bei dieser Entfernung aufgrund von Rückstaus vor der 
Fahrbahneinengung zu Verkehrsbehinderungen an der Einmündung der Planstraße A 
kommt. Die konkrete Ausführungsplanung der Erschließungsmaßnahmen erfolgt jedoch 
nicht über den Bebauungsplan, sondern über die anschließende Straßenausbauplanung. 
Im Weiteren siehe zum Thema Fahrbahneinendungen/Querungshilfen an der Mönkeburg-
straße weiter unten in diesem Kapitel: Ausführungen der Stadt Burgdorf zu den 17 Stel-
lungnahmen, die am 17.01.2014 abgegeben wurden, insbesondere randliche Kennzeich-
nung ‘M sich‘. 

Zu 3.  
Es wird auf die, zur Entwurfsfassung der Begründung geänderten Ausführungen in Kapitel 
5.2.2. verwiesen. Die konkrete Ausbauplanung und Festlegung der Fahrbahnbreite erfolgt 
erst im Anschluss an die Aufstellung des Bebauungsplans. Grundsätzlich ist aber eine 
Straßenbreite von 4,50 m für den Begegnungsverkehr Stadtbus/PKW nicht ausreichend 
(vgl. Kapitel 5.2.1 und RAST 06).  

Zu 4.  
Es wird auf die Ausführungen in Kapitel 5.2.1 zur verkehrlichen Erschließung verwiesen. 

Am 17.01.2014 wurden in einer Mappe die folgenden 17 Stellungnahmen abgegeben. 
Da sich die vorgebrachten Argumente wiederholen, folgen nicht zu jeder einzelnen 
Stellungnahme Ausführungen der Stadt Burgdorf sondern in einer Zusammenfassung 
weiter unten. Die abgegebenen 17 Stellungnahmen sind in der folgenden Tabelle 
wiedergegeben und zur thematischen Zuordnung der Argumentation randlich mit Kürzeln 
versehen. Diese randliche Kennzeichnung dient der Orientierung in den folgenden Aus-
führungen der Stadt Burgdorf.  
Anwohnerin A des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 14.01.2014 Nr. 1 

„Obwohl sich in kürzester Zeit eine für Burgdorf beeindruckende Zahl von 465 
Weststädtern durch ihre Unterschrift gegen die Einrichtung einer Erschließungs-

Pet 
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straße für zukünftige Baugebiete westlich des Ahrbergenweges ausgesprochen 
haben, plant die Stadt auch weiterhin diese Flächen über diese Planstraße A zu 
erschließen. 

Die sowohl mündlich sowie schriftlich und ebenso bei einer Ortsbegehung vorge-
tragene Kritikpunkte und Einwände gegen diese Erschließungsstraße (Planstraße 
A) für zukünftige Baugebiete westlich des Ahrbergenweges werden im jetzt aus-
gelegten Bebauungsplan auch weiterhin nicht ausreichend berücksichtigt. Die 
Formulierung in der öffentlichen Bekanntmachung und in der öffentlichen Ausle-
gung belegt zweifelsfrei, dass die berechtigten Anliegen der Burgdorfer Bürger 
in dieser Angelegenheit erneut nicht ernst genommen werden.  

Zitat aus der öffentlichen Bekanntmachung: „Ziel dieser Bauleitplanung ist die 
Ausweisung von Wohngebieten und einer Erschließungsstraße für weitere Bau-
gebiete westlich des Ahrbergenweges.“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bek 
 

 
Bek 

Stets wurde bei den Besprechungen des Bauausschusses darauf hingewiesen, 
dass nur über das Baugebiet Zilleweg zu beraten und zu entscheiden sei, nicht 
aber über die Planstraße A als Erschließungsstraße für weitere Baugebiete 
westlich des Ahrbergenweges. Die oben genannte Formulierung hat das klare 
Ziel, weitere Baugebiete ausschließlich über die Planstraße A zu erschließen, 
weitere Erschließungsmöglichkeiten werden völlig außer Acht gelassen. Diese 
Entscheidung wurde so nicht vom Bauausschuss getroffen! 

Pol 
 

Die Erschließung Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt über die Planstraße A ist eine 
sinnvolle Schließung einer bislang ungenutzten Fläche. Doch am Ahrbergenweg 
muss die Straße mit einem Wendehammer enden, wie andere benachbarte 
Straßen der Weststadt auch, um den Ahrbergenweg unzerschnitten als grüne 
Lunge und Erholungs- und Radwanderweg für alle Bürger zu erhalten. 

Alt 
Aw 
grün 

Die Bebauung nördlich der Planstraße A muss zur Wahrung des umgebenden 
Weststadtbildes den bereits 1-2 geschossig bebauen Siedlungsflächen angepasst 
werden. Daher muss in den Baugebieten WA 6 und WA 7 (HK5) zwingend von 
einer dreigeschossigen Bebauung mit den Höhen A (17,00 m) und B (11,50 m) 
abgesehen werden. Nur so ist ein harmonisches Gesamtbild des Wohngebietes 
zu gewährleisten, das insgesamt familienfreundlich und seniorengerecht ange-
legt werden muss. 

H 

Eine Erschließung weiterer Baugebiete über die Planstraße A als Erschließungs-
straße mit einem dann hohen Verkehrsaufkommen steht im völligen 
Widerspruch hierzu und ist außerdem aus Gründen der Verkehrssicherheit für 
Schulkinder und Senioren abzulehnen. 

A 
Sich 

Weiterhin würde sich eine solche Ausplanung auch gravierend auf das Verkehrs-
, Gefährdungs- und Lärmaufkommen in der Mönkeburgstraße, der Lippoldstraße 
sowie in den Straßen Am Westende, Im Jägerfeld und Ellerngrund auswirken. 
Schon jetzt ist zu Stoßzeiten die Lärm- und Verkehrsbelästigung kaum noch 
zumutbar. Auch die mit dem Bau einer Erschließungsstraße einhergehende 
zusätzliche Gefährdung der Radfahrer, vor allem der Schulkinder und spielenden 
Kinder wurde bisher völlig außer Acht gelassen. 

M… 
Lärm 
M 
Sich 
sonst 
Str 

Bisher gibt es keine Vorschläge oder Alternativen zur Erschließung weiterer 
Wohngebiete westlich des Ahrbergenweges. Stattdessen sollen die Bürger der 
Weststadt zukünftig gegen ihren Willen eine deutliche Verschlechterung ihrer 
Wohnverhältnisse und Lebensqualität hinnehmen. 

Alt 

Zusammenfassend ist daher auf eine Ausplanung der Planstraße A als 
Erschließungsstraße zu verzichten. Ziel einer modernen Stadtplanung muss sein, 
ein harmonisches Stadtbild und ein Umfeld mit hoher Lebensqualität und 
Wohnqualität zu schaffen, in dem sich alle Bürger wohl fühlen.“ 

Alt 
A 
sich 
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Anwohner A der Mönkeburgstraße (südlich des Plangebiets),   
Stellungnahme mit Datum vom 14.01.2014 

Nr. 2 

„Trotz der in den vergangenen Monaten eingebrachten, erheblichen Einwände. 
der Bürgerinitiative über eine Erschließungsstraße (Mönkeburgstr./Zilleweg) für 
weitere Baugebiete westlich des Ahrbergenweges, habe ich nach wie vor große 
Bedenken, daß diese Variante weiterhin mit in der Planung ist. 

Allg 

Als betroffener Anwohner der Mönkeburgstr. möchte ich mich durch nachfolgend 
aufgeführte Pkte dagegen verwehren: 

1. Die Verkehrsbelastung hat sich drastisch erhöht. (Ansiedlung Penny 
Markt, Erweiterung Ärztezentrum). 

2. Die Gefährdung für Schulkinder, Fußgänger, Radfahrer darf nicht weiter 
zunehmen. 

3. Die Lärmbelastigung ist jetzt schon teilweise unzumutbar und darf nicht 
den Tatbestand der Körperverletzung erreichen. 

 
 

M 
Verk 

M 
sich 

M 
Lärm 

Ich beantrage deshalb, dass Rat und Verwaltung der Stadt Burgdorf vor 
weiteren, erheblichen Beeinträchtigungen der Lebens- und Wohnqualität 
Abstand nehmen und eine Erschließungsstraße für weitere Baugebiete westlich 
des Ahrbergenweges nicht über die Mönkeburgstraße/Zilleweg geplant wird. 

M 
sich 

Alt 

  

Anwohnerin B des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 07.01.2014 Nr. 3 

„Die zwischenzeitlich erfolgte öffentliche Auslegung des Bebauungsplans … zeigt 
in aller Deutlichkeit auf, dass die wesentlichen und insbesondere für meine 
Familie und mich wichtigen Punkte entgegen aller bisherigen mündlich oder per 
Petition vorgetragenen Bedenken weiterhin nicht hinreichend berücksichtigt 
werden. 

Ich nehme daher wie folgt Stellung: 

Pet 

Als unmittelbare Anlieger zu dem Neubaugebiet sehen wir täglich die zahlen-
mäßig große Nutzung des an der Nordseite in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Fußweges. Von besonderer Bedeutung ist dieser Weg für die Schulkinder, per 
Fahrrad oder zu Fuß. Durch diesen Weg vermeiden sie mit Ausnahme der 
Querung über die Mönkeburgstraße eine Gefährdung durch Kfz und haben so 
einen bestmöglichen sicheren Schulweg. Allerdings ist diese Querung schon 
heute nicht immer ganz unproblematisch, denn viele Kfz-Fahrer ignorieren die 
Überquerungsabsicht von Fußgängern und Radfahrern, bestehen auf ihrer 
Vorfahrt und halten sich in vielen Fällen auch nicht an die vorgegebene Ge-
schwindigkeitsbegrenzung. 

Der parallel verlaufende Weg an der Südseite wird sogar noch mehr genutzt und 
ist zweckmäßigerweise sogar befestigt ausgebaut. Diese Wegstrecke befahren 
fast alle Schulkinder aus dem OT Heessel um damit auch die chaotische und ins-
besondere für Radfahrer gefährliche Ortsdurchfahrt Heessel zu vermeiden. 
Obendrein wird der Weg auch nachmittags und in den frühen Abendstunden 
durch viele jugendliche Sportler des Heesseler SV zur Erreichung der Sportanla-
ge in der Astrid-Lindgren-Schule genutzt.  

Beide Wegstrecken münden in die Mönkeburgstraße. Insbesondere in dem Kreu-
zungsbereich im Südbereich kommt es bereits jetzt mit dem aktuellen Verkehrs-
aufkommen und trotz aller verkehrsberuhigenden baulichen Maßnahmen fast 
schon regelmäßig zu unübersichtlichen und in Teilen gefährlichen Situationen. 
Mit Öffnung des Verbrauchermarktes nahm die Gefährdung durch Kfz-Verkehr 
insbesondere in diesem Bereich beträchtlich zu. Insgesamt besteht schon heute 
für Jugendliche und ältere Mitbürger ein erhebliches Gefährdungspotential, be-
sonders bei Regenwetter und den in der Winterzeit noch dunklen Morgenstun-
den.  

Durch eine Erschließungsstraße mit prognostiziert weiteren 2.100 Kfz/Tag wird 

M 
sich 
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diese Situation eklatant weiter verschärft, denn dadurch steigt das Verkehrsvo-
lumen in der Mönkeburgstraße um annähernd 50 %. Eine erste Verschärfung 
wird mit dem Einzug der rund 200 Neubürger im Baugebiet Zilleweg erfolgen, 
darunter sicherlich eine nennenswerte Zahl an Kindern und Senioren. Auch diese 
müssen und werden überwiegend die Mönkeburgstraße kreuzen um an ihr je-
weiliges Ziel zu gelangen. 

Eine beachtliche Zahl von Anliegern haben bereits wiederholt ihre Erfahrungen 
und Bedenken gegen eine Erschließungsstraße vorgetragen. Wenn nunmehr die 
Stadtplaner und die Mitglieder der kommunalen Gremien gegen allen Widerstan-
des seitens der Bürger an der bis dato konzipierten Erschließungsstraße festhal-
ten, dann übernehmen sie auch jeder für sich die persönliche Mitverantwortung 
für dieses grob fahrlässige und vorsätzlich verkehrsgefährdende Vorhaben. 

Hiermit widerspreche ich der Ausführung der Planstraße A als Erschließungs-
straße. Für mögliche zukünftige Baugebiete westlich des Ahrbergenweges gibt 
es zweifelsfrei andere Möglichkeiten der verkehrsseitigen Anbindung als über die 
Mönkeburgstraße.“ 

Alt 

  

Anwohner A der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 15.01.2014 Nr. 4 

„In Bezugnahme auf den oben genannten Bebauungsplan Nr. 0.87 ist ein 
Ausbau einer Erschließungsstraße in ein zukünftig geplantes Baugebiet – 
westlich des Ahrbergenweges – und damit eine Kreuzung des Ahrbergenweges 
zu verzichten. 

Grund: Die Verkehrsdichte und damit die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern 
innerhalb der angrenzenden Wohngebiete (neu: nördlich des Zilleweges, Mönke-
burgstraße) ist völlig unzureichend berücksichtigt worden.“ 

Alt 
Aw 
grün 

M 
sich 

  

Anwohner C des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 09.01.2014 Nr. 5 

„Mit dem ausgelegten Bebauungsplan macht die Stadt deutlich, dass begründete 
und sachkundige Einwände aus dem Kreis der heutigen Anlieger auch weiterhin 
nicht ausreichend zur Kenntnis genommen und auch nicht annähernd ernsthaft 
in die weitere Planung mit einbezogen wurden. 

Unverändert und entgegen aller bislang vorgebrachten Begründungen, bestehen 
die Verantwortlichen der Stadt auf die Ausplanung der Planstraße A als Er-
schliessungsstraße für weitere Baugebiete westlich des Ahrbergenweges. 

Pet 
 
Pol 
 
 

Über diese Straßen sollen dann zukünftig bis zu 2.100 Kfz pro Tag von und zur 
Mönkeburgstraße rollen. Die daraus resultierenden Verkehrsprobleme, die Aus-
wirkungen auf die Sicherheit im Straßenverkehr sowie der erhebliche Zuwachs 
an Lärm und die gravierende Minderung der Lebens- und Wohnqualität werden 
verharmlost oder schlichtweg ignoriert. 
Unser Sohn und alle anderen Kinder aus unserer Umgebung nutzen die noch 
weitgehend sicheren Seitenwege um per Rad zur Schule, zum Sport bzw. zu 
sonstigen Aktivitäten in den Stadtbereich zu gelangen. Ein deutlicher Zuwachs in 
der Kfz-Verkehrsdichte auf der Mönkeburgstraße bedeutet insbesondere für 
diese Personengruppe ein erhöhtes Gefährdungspotential. 

A 
sich 
 
M 
Lärm 

M 
sich 

Eine Überprüfung auf ernsthafte alternative Anbindungen von Baugebieten 
westlich des Ahrbergenweges erfolgte erst nach entsprechenden Hinweisen aus 
dem Kreis der Bevölkerung. Es war und ist erkennbar, dass das Ergebnis bei 
dieser Überprüfung schon vorab feststand und in keinster Weise die Absicht 
bestand, von dem Plan der Erschließung über die Mönkeburgstraße 
abzuweichen. 

Durch verantwortungsbewusste Planungen sind andere Zuwegungen zu mög-
lichen Baugebieten westlich des Ahrbergenweges zu erarbeiten. 

Von dem Ansinnen die Planstraße A als Erschließungsstraße auszubauen ist Ab-
stand zu nehmen.“ 

Pol 

Alt 
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Anwohnerin B Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 16.01.2014 Nr. 6 

„Für mich als betroffene Anwohnerin, die bereits erhöhtem Lärm durch den 
Penny-Markt ausgesetzt ist, ist eine Erschließungsstraße und damit eine 
Querung des Ahrbergenweges in zukünftige Baugebiete westlich davon und die 
dadurch entstehende zusätzliche Lärm- und Abgasbelastung, nicht zuzumuten. 

Die Bebauung des Wohngebietes nördlich des Zilleweges ist noch hinnehmbar. 
Durch die neuen Anwohner erhöht sich die Lärm- und Abgasbelastung bereits 
um ein Vielfaches. Dieser Punkt ist bei der Planung völlig unzureichend bedacht 
worden. 

Ich fordere daher die Unterlassung des Ausbaues der Planstraße A als Erschlies-
sungsstraße für zukünftige Baugebiete.“ 

M 
Verk 

M 
Lärm 

  

Anwohner B der Mönkeburgstraße (nördlich des Plangebiets),  Stellung-
nahme mit Datum 15.01.2014 

Nr.7 

„Gemäß Bebauungsplan[begründung Kapitel] 5.1.1 sollen für „junge Menschen 
und Menschen der 2. Lebenshälfte“ Anreize geschaffen werden, um sich in die-
sem neuen Baugebiet in Burgdorf anzusiedeln. Wir sprechen also in erster Linie 
von Kindern und älteren Menschen, die ein sicheres Lebensumfeld benötigen. 

Dieses Vorhaben wird bereits im 2. Halbsatz Ihrer Zielsetzung „und einer Er-
schließungsstraße für weitere Baugebiete westlich des Ahrbergenweges“ 
zunichte gemacht. 

A 
sich 

Laut ISEK sind westlich des Ahrbergenweges zwei weitere Baugebiete geplant: 
ISEK 5 und ISEK Pfeilfläche. 

Hieraus resultiert zwangsläufig ein weiterer Verkehrs-Kulminationspunkt, der 
einerseits die Verkehrsbelastung im Baugebiet selber anwachsen und 
andererseits die überaus hohe Belastung der Mönkeburgstraße Süd um ein 
Vielfaches anschwellen lässt. 

Die letzte Verkehrsermittlung für diesen Bereich, die laut 5.2.1 Ihrer Planung 
zugrunde liegt, wurde am 23.06.2011 durchgeführt. Die hieraus abgeleiteten 
Hochrechnungen sind mehr als mangelhaft, weil sie die eklatante Zunahme zum 
und vom Ärztezentrum sowie den ständig zunehmenden Verkehr, der durch den 
Penny-Markt verursacht wird, überhaupt nicht berücksichtigt. 

M 
Verk 

Darüber hinaus wird der zur „grünen Lunge der Weststadt“ erhobene  
Ahrbergenweg durch die Anbindung mit einer breiten Zugangsstraße gequert, 
was für die Fußgänger und Radfahrer (besonders für Kinder und ältere 
Menschen) ein erhebliches Gefahrenpotential darstellt. 

Aw 
grün 

Ich plädiere für die Streichung es o.a. Halbsatzes, zumal er in schriftlicher Form 
in keiner Vorlage für die Entscheidungsgremien enthalten war. Den Anwohnern 
sollte bei einer späteren Erschließung westlich des Ahrbergenweges nicht die 
Möglichkeit genommen werden, auf die weitere Planung Einfluss zu nehmen, wie 
dies im Punkt 5.2.1 für die heutige Planung geschehen ist. 

Bek 
Pol 

Mein Vorschlag wäre, die Hauptverkehrsstraße des Baugebietes nördlich des 
Zilleweges mit festen Parkbuchten zu versehen (keine Strichabgrenzungen) und 
wie bei der Langeoogstraße als Wendehammer enden zu lassen und des 
späteren Planern und den Anwohnern zu überlassen, Alternativen zu ermitteln. 

Es ist wünschenswert, dass Rat, Verwaltung sowie alle mit dieser Planung 
befassten Personen sich intensiv darum bemühen, Lasten auf alle Schultern zu 
verteilen und nicht nur auf die, die ohnehin bereits schon sehr belastet sind.“ 

Alt 

  

Anwohner C der Mönkeburgstraße (südlich des Plangebiets),   
Stellungnahme mit Datum 15.01.2014 

Nr. 8 

„In einer öffentlichen Auslegung wird dargelegt: „Ziel dieser Bauplanung ist die Bek 
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Ausweisung von Wohngebieten und einer Erschließungsstraße für weitere 
Baugebiete westlich des Ahrbergenweges“. 

Für die Bewohner der südlichen Mönkeburgstraße wird das Maß des ertragbaren 
Lärms bereits durch die Bebauung nördlich vom Zilleweg (Bebauungsplan Nr. 0-
87) mehr als erreicht. Die Planung weiterer Baugebiete westlich des Ahrbergen-
weges und deren Erschließung und Anbindung über die südliche Mönkeburg-
strasse ist somit unzumutbar! Eine Berücksichtigung dieser bereits geäußerten 
Bedenken wurde bislang nicht erkennbar. Daher fordere ich hiermit, andere 
Wege der Erschließung umzusetzen.“ 

M 
Lärm 
 
 
Pol 
Alt 

  

Zwei Anwohner C der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 14.01.2014 Nr. 9 

„In der öffentlichen Auslegung des oben genannten Bebauungsplanes, habe ich 
das Ziel der Ausweisung einer Erschließungsstraße für weitere Baugebiete west-
lich des Ahrbergenweges einsehen können. Meiner Meinung nach wurde bei der 
Planung der Planstraße A als Erschließungsstraße in ein weiteres Baugebiet die 
erhöhte Verkehrsbeeinträchtigung und die damit einhergehende Gefährdung von 
Kindern in den Kindergarten und in die Schulen nicht ausreichend berücksich-
tigt. 

Der Bebauungsplan muss dahingehend verändert werden, dass die Planstraße A 
ausschließlich für die Zufahrt des neuen Bauabschnitts östlich des Ahrbergen-
weges genutzt werden kann.“ 

M 
sich 
A 
sich 
 
 

Alt 
 

  

Anwohnerin D der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 15.01.2014 Nr. 10 

„Mit Erschrecken habe ich die öffentliche Auslegung und das darin formulierte 
Ziel der Ausweisung einer Erschließungsstraße für weitere Baugebiete 
westlich des Ahrbergenweges zur Kenntnis genommen. 

Als direkt betroffene Anwohnerin bin sicher, dass bei Planung der Planstraße A 
als Erschließungsstraße in ein weiteres Baugebiet, die erhöhte Verkehrsbeein-
trächtigung und die damit einhergehende Gefährdung von Kindern auf dem 
Weg zu Kindertagesstätten und Schulen nicht ausreichend Berücksichtigung 
fand. 

Der Bebauungsplan muss dahingehend verändert werden, dass die Planstraße 
A ausschließlich für die Zufahrt des neuen Bauabschnitts östlich des 
Ahrbergenweges genutzt werden kann.“ 

 
 
 

M 
sich 
Asich 
 
 

Alt 

  

Anwohnerin D des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 14.01.2014 Nr. 11 

„Im in der Betreffzeile genannten Bebauungsplan heißt es: „Ziel dieser Bauleit-
planung ist die Ausweisung von Wohngebieten und einer Erschließungsstraße für 
weitere Baugebiete westlich des Ahrbergenweges.“ 

Insbesondere in Bezug auf die Planung „[…] einer Erschließungsstraße für 
weitere Baugebiete westlich des Ahrbergenweges“ ist der bereits mehrfach 
vorgetragene Aspekt der Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch das 
erhöhte und zu manchen Tageszeiten sehr hohe Verkehrsaufkommen, das eine 
solche Erschließungsstraße mit sich bringen würde, noch nicht ausreichend 
berücksichtigt. 

Die Ortsbegehung gemeinsam mit dem Bauausschuss am 17. Oktober hat 
deutlich gezeigt, dass es schon jetzt – ohne jegliche Erschließungsstraßen 
weiterer Baugebiete und trotz verkehrsberuhigender Maßnahmen – zu etlichen, 
für Kinder unübersichtlichen Verkehrssituationen auf der Mönkeburgstraße 
kommt, die durch den Busverkehr und die Supermarktparkplatzausfahrt, 
verbunden mit erhöhtem Verkehr zur Feierabendzeit entstehen. 

Eine Erschließungsstraße, die über das Plangebiet, das „[…] in der Weststadt 
von Burgdorf westlich der ‚Mönkeburgstraße‘, nördlich des ‚Zilleweges‘, östlich 
des Ahrbergenweges sowie südlich der Straßen ‚Spiekeroogweg‘, ‚Wangerooge-

 
 
 

M 
Verk 
 
M 
sich 
 
A 
sich 
 
Alt 
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weg‘, ‚Neuwerkweg‘ und ‚Scharhörnweg‘“ liegt, hinaus „[…] weitere Baugebiete 
westlich des Ahrbergenweges“ erreichen soll, würde diese Situation in 
bedenkenswerter Weise verschärfen und darüber hinaus die zur Erhöhung der 
Sicherheit der Kinder eingerichteten Fahrbahnverengungen ab absurdum führen. 

Auf eine Ausplanung einer „[…] Erschließungsstraße für weitere Baugebiete 
westlich des Ahrbergenweges“, die über die Mönkeburgstraße erreicht wird, 
sollte deshalb verzichtet werden.“ 
  

Anwohnerin E der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 11.01.2014 Nr. 12 

„Hiermit mache ich mein Recht geltend und nehme Stellung zum Bebauungsplan 
…. 

Es darf keine Durchgangsstraße in das noch zu planende Baugebiet westlich des 
Ahrbergenweges geben. Die Anwohner – insbesondere alte Menschen und 
Kinder – wären durch die zusätzlichen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dies ist 
schon häufig von Bürgern angesprochen, aber von Ihnen bisher noch nicht 
genügend bewertet worden. Ich fordere die Unterlassung der Ausplanung der 
Zuwegung im neuen Wohngebiet nördlich des Zilleweges als Erschließungs-
straße.“ 

 

M 
Verk 
M 
sich 
A 
sich 
Alt 

  

Anwohner E des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 16.01.2014 Nr. 13 

„Dem o.a. Bebauungsplan muss in den folgenden Punkten mit Nachdruck 
widersprochen werden, da die hierzu bereits früher vorgetragenen Kritikpunkte 
und Sachargumente nur unzureichend bzw. nicht hinreichend mit in Betracht 
gezogen bzw. in die weitere Planungsausarbeitung übernommen wurden. 

 

1. Höhe der Bebauung in den Bereichen WA6/WA7 (HK 5) und WA8/WA9 (HK ?)  

Die in o.a. Bereichen zugelassenen Bauhöhen wirkt sich optisch deutlich negativ 
auf das städteplanerische Gesamtbild aus. Abgesehen von den mit deutlichem 
Abstand und nicht im jeweils vorderen Bereich liegenden Wohnklötzen entlang 
der Langeoog- und Norderneystraße, wird die Besiedlung in der gesamten 
Umgebung des Planungsgebietes durch einstöckige Häuser mit ausgebautem 
Dachstuhl geprägt. 

Eine III vollgeschossige Ausführung des ersten Bauwerkes in dem von der 
Mönkeburgstraße aus einzusehenden Bereich HK 5, wirkt und ist völlig 
deplatziert. Höhen von 17,00 m (A) und 11,50 m (B) mit der zusätzlichen 
Auflage einer Traufhöhe von 12,00 m und einer Firsthöhe von maximal 14.00 m 
passen in keinster Weise in das Gesamtbild. Die Nachfrage für derartige 
"Mietskasernen" von bis zu 35 m Länge ist zuletzt deutlich geringer geworden. 
Auch für eine Nutzung als seniorengerechtes Wohnen ist der Bedarf in dem 
derzeitigen planerischen Umfang und unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden hohen Kosten für Miete oder Kauf nicht erkennbar. Daher sprechen 
auch rein sachliche Gründe für eine frühzeitige Anpassung an den Bedarf. Eine 
II bzw. höchstens II 1/2 fache Geschoßausplanung ist mehr als hinreichend und 
passt dann auch optisch deutlich besser in das Erscheinungsbild des gesamten 
Siedlungsgebietes. 

Weiterhin soll in den Bereichen WA8 und WA9 eine Pflegeeinrichtung entstehen, 
ebenfalls mit III Vollgeschossen. Dies wird sich unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit für den Investor wohl kaum vermeiden lassen. Dadurch 
entsteht im Eingangsbereich zu dem Baugebiet jedoch auch auf der südlichen 
Seite der Planstraße A ein weiterer großer Häuserkomplex mit Höhen bis zu 14 
m und einer Länge von bis zu 90 m. 

Derartige Gebäudekomplexe als erste Bauten jeweils links und rechts im 
unmittelbaren Eingangsbereich der Neubausiedlung sind insgesamt nicht 
nachvollziehbar. Wenn schon der Bereich um die geplante Pflegeeinrichtung mit 
III Vollgeschossen ausgeplant werden muss, dann ist zumindest die Bebauung 

H 
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in dem Bereich HK 5 auf II oder maximal II1/2 Geschosse zu reduzieren um 
einen wenig ansprechenden Gesamteindruck des Siedlungsbildes zu erreichen. 
Diese Gebäude sind fast doppelt so hoch wie die umgebenden ausgeplant und 
sind mit ihrem turmartigen Anblick wenig ästhetisch und eher beispielhaft für 
einen städteplanerischen Unfug. 

Anzumerken ist weiterhin, dass im vorliegenden Bebauungsplan für den Bereich 
WA8 und WA9 keine Hüllkurve (HK) angezeigt ist. Sollte entgegen der bisherigen 
Absichtserklärung in diesem Bereich keine Pflegeeinrichtung gebaut werden, 
muss auch hier eine Reduzierung der zulässigen Geschosshöhen auf II bzw. II1/2 
erfolgen. 

2. Ausplanung der Planstraße A als Erschließungsstraße  

Insgesamt schließe ich mich den von weiteren betroffenen Bürgern vorgelegten 
Ausführungen und Bedenken uneingeschränkt an und beantrage auf die Auspla-
nung als Erschließungsstraße zu verzichten. 

Ergänzend ist anzumerken: Statt ernsthaft nach echten Alternativen für eine 
Anbindung möglicher Baugebiete westlich Ahrbergenweg zu suchen, wird den 
jetzigen Anliegern und zukünftigen Bewohnern des Baugebietes Zilleweg durch 
eine Erschließungsstraße seitens der Stadt ohne zwingende Notwendigkeit, wis-
sentlich und billigend eine deutliche Verschlechterung der Wohnverhältnisse und 
Lebensqualität zugemutet. Dem Grundsatz, die Zahl der Betroffenen so gering 
als in jeder Hinsicht unvermeidbar zu halten, wird durch die aktuelle Planung in 
keinster Weise Rechnung getragen und schlichtweg missachtet. Erfreulicherwie-
se hat sich die Position der VG in letzter Zeit zunehmend im Sinne der berech-
tigten Interessen so betroffener Anlieger gewandelt. 

Am westlichen Ende der Planstraße A sollte analog zu den Bauausführungen an 
den westlichen Enden der Langeoog- und Norderneystraße weitere Parkflächen 
auf Rasengittersteinen gebaut werden. Zusammen mit einem Durchgang für 
Fußgänger und Radfahrer zum Ahrbergenweg wird so ein harmonischer 
Abschluss geschaffen. Die derzeitige Gestaltung des südlichen Endes der 
Saalestraße muss ein einmaliges Beispiel für eine wenig gelungene 
Bauausführung bleiben.“ 

Alt 

  

Anwohner F der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 12.01.2014 Nr. 14 

An dem Ziel der Ausweisung eines neuen Baugebietes nördlich vom Zilleweg, 
gibt es keine Bedenken. Es geht hier um die Erschließungsstraße für weitere 
Baugebiete westlich des Ahrbergenweges. 

Mein Einwand ist, dass völlig unzureichend die entstehenden Verkehrsbelas-
tungen auf der Mönkeburgstraße in dem Bebauungsplan 0-87 berücksichtigt 
werden. Die Verkehrsbelastung der Mönkeburgstraße ist jetzt schon sehr hoch 
und wird durch das neue Baugebiet weiter steigen. Wenn wie im Bebauungsplan 
Nr. 0-87 eine Erschließungsstraße gebaut wird, führt das zu 

1. Einer unverantwortlichen Gefährdung von Kindern, Fahrradfahrern und 
älteren Mitbewohnern bei der Überquerung der Mönkeburgstraße. Allein 
durch die Bebauung wird die Anzahl der Kinder, die die Mönkeburgstraße 
überqueren müssen um zur Schule zu kommen, steigen. Eine 
lobenswerte Umsetzung für ältere Mitbewohner, eine zu Fuß erreichbare 
Einkaufsmöglichkeit in der Weststadt zu schaffen, wird vernichtet. 

2. Eine nicht akzeptable Lärmbelästigung der direkten Anwohner der 
Mönkeburgstraße entsteht. 

3. Die Belastungen, die durch das hohe Verkehrsaufkommen entsteht, wird 
nicht auf einen breiten Anwohnerkreis, sondern auf einen kleinen Kreis 
verteilt, obwohl hier eine Führsorgepflicht der Stadt besteht. 

Daher beantrage ich, dass in dem Bebauungsplan das Ziel, eine Erschließungs-

 
 
 

M 
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M 
sich 
 
 
 
 

M 
Lärm 

Alt 
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straße zu erstellen, auf eine Stichstraße geändert wird. 
  

Anwohner F des Scharhörnweg, Stellungnahme mit Datum 10.01.2014 Nr. 15 

„Das Neubaugebiet „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ soll lt. aktuellem Ratsbe-
schluss von einer Ost-West-Straße durchschnitten werden, um dahinterliegende 
wesentlich größere Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs über die Mönke-
burgstraße anzuschließen. Die Umsetzung dieser Planung würde dazu führen, 
dass das relativ kleine Neubaugebiet „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ durch eine 
Rennstrecke mit zahlreichen Verkehrsbewegungen belastet wird. Dieser Ver-
kehrsstrom zieht sich dann weiter durch die Wohngebiete an der Mönkeburg-
straße und würde die kluge Beruhigung der Mönkeburgstraße durch Tempo 30 
und zugehörige Straßenverengungen wieder zunichtemachen. Die Beruhigung 
der Mönkeburgstraße sollte ja die Schulwege unserer Kinder sicherer machen. 
Die Schulkinder scheinen bei der Planung nun nicht mehr berücksichtigt zu 
werden. Ich halte es für klüger, die entstehenden Verkehrsströme möglichst 
weit weg von den Schulwegen unserer Kinder zu halten. Viele der Menschen, die 
sich in den Burgdorfer Neubaugebieten ansiedeln werden, pendeln in den Raum 
Hannover zur täglichen Arbeit. Die aktuelle Planung zwingt diese Personen durch 
das Baugebiet „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ zurückzufahren, die heute ver-
kehrsberuhigte Mönkeburgstraße und die ebenfalls verkehrsberuhigte Heesseler 
Dorfstraße zu nutzen, um die A37 in Richtung Hannover zu erreichen und 
abends auf gleichem Wegen zurück. Diese Verkehrsführung ist offensichtlich 
nicht geeignet. 

M 
Verk 

M 
sich 
 
 
 
 
 
 
 
Alt 
Verk H 

Leider konnte auch die praktisch vollständige Ablehnung durch die im Gebiet 
ansässigen Burgdorfer, dokumentiert mit mehr als 450 Unterschriften, den Rat 
nicht von der offensichtlich mit Gefährdungen verbundenen Planung abbringen. 

Pet 

Aus den genannten Gründen lege ich Widerspruch gegen die aktuelle Planung 
und insbesondere gegen die Anbindung der Baugebiete westlich des Ahrbergen-
weges über die Mönkeburgstraße und durch das Neubaugebiet „Nördlich Zille-
weg 1. Abschnitt“ ein.“ 

 

  

Anwohnerin G der Elserstraße, Stellungnahme mit Datum 12.01.2014 Nr. 16 

„In meiner Stellungnahme möchte ich meine Kritik an einer Erschließungsstr. für 
das Baugebiet westl. Ahrbergenweg kundtun. 

Wie bereits durch diverse Proteste bei der Ortsbesichtigung des Bebauungsplans 
0-87 dargelegt hat die Stadt trotz Fürsorgepflicht die Einwände nicht 
berücksichtigt. 

Man wirbt für familien- und altersgerechte Baugebiete, nur stellt sich die Frage, 
wie diese Kinder bei erheblichen Verkehrsaufkommen sicher zur Schule, Kita 
und Kindergarten kommen. Hier wurde schlichtweg die Kritik der Anwohner, die 
in den letzten Jahren eh schon mit erhöhten Verkehrsaufkommen durch das 
MVZ und Penny-Markt zu tun hatten ignoriert. Auch für die Senioren, für die 
Einkaufsmöglichkeiten und schnelle ärztliche Versorgung angepriesen werden, 
wird es schwer diese ohne Gefährdung zu erreichen. 

Daher beantrage ich das in dem Bebauungsplan das Ziel Erschließungsstr. 
gestrichen wird.“ 

 
 

 
 
 

M 
sich 

A 
sich 

Alt 

  

Anwohner D der Mönkeburgstraße (südlich des Plangebiets),   
Stellungnahme mit Datum 16.01.2014 

Nr. 17 

„Die bisher schriftlich und mündlich vorgetragenen Argumente wurden bisher 
völlig unzureichend berücksichtigt. 

Die schon jetzt sehr hohe Verkehrsbelastung der Mönkeburgstraße wird durch 
die Planung der Planstrasse A weiter erhöht. 

Das immer größer werdende Gefährdungspotential für Fußgänger, Radfahrer 

 
 

M 
Verk 

M 
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und (Schul-)Kinder ist unübersehbar. 

Nicht akzeptabel ist die Überlegung die Planstraße A als Erschließungsstrasse für 
ein zukünftiges Baugebiet westlich des Ahrbergenweges Auszuplanen.  
Ein solches Baugebiet müsste über Heeßel erschlossen werden.“ 

sich 

Alt 
 

 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf zu den 17 Stellungnahmen, die am 
17.01.2014 abgegebenen wurden: 

Pet Der Hinweis auf die Petition wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich der mit der 
Petition vorgetragenen Aspekte wird auf die Ausführungen der Stadt Burgdorf zur 
Petiton vom 17.10.2013 weiter oben in diesem Kapitel verwiesen. 

Bek 
 

Der Text der öffentlichen Bekanntmachung hat die Aufgabe, Interessierte zur Ein-
sichtnahme der Planunterlagen und Mitwirkung an der Planung anzuregen. Daher 
wurde die Funktion der Planstraße A als Erschließungsstraße für weitere Bauge-
biete westlich des Ahrbergenweges in der Bekanntmachung benannt. 

Pol Entsprechend dem Bebauungsplanentwurf soll die Planstraße A bis an den Ahrber-
genweg herangeführt werden. Damit wird eine spätere Verlängerung in weitere 
Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs ermöglicht. Eine abschließende Entschei-
dung, ob diese Möglichkeit zur Erschließung weiterer Baugebiete später als allein-
ige verkehrliche Anbindung oder in Verbindung mit weiteren Erschließungsstraßen 
als ergänzende Anbindung genutzt wird, erfolgt mit der Aufstellung des vorliegen-
den Bebauungsplans jedoch nicht. Letztlich wird nicht einmal darüber entschie-
den, ob diese Erschließungsmöglichkeit überhaupt genutzt wird.  

Im Hinblick auf die weitere städtebauliche Entwicklung ist aber auch festzustellen, 
dass sich mit der Heranführung der Planstraße A bis an den Ahrbergenweg und 
dem ermöglichten Ausbau in einer Breite, die über die einer Wohnstraße hinaus-
geht, die Zielsetzung verfestigt, über die Planstraße A weitere Wohngebiete anzu-
binden. Nur mit dieser Absicht sind auch die erhöhten Aufwendungen, die z.B. mit 
dem breiteren Ausbau der Planstraße A verbunden sind, zu rechtfertigen.  

Im Rahmen der politischen Beratung des Bebauungsplanentwurfs im Bauaus-
schuss wurde dieser Zusammenhang zwischen der Festsetzung der Planstraße A 
im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans und der weiteren Erschlies-
sung von Baugebieten westlich des Ahrbergenwegs diskutiert. Zweifellos haben 
aber die Mitglieder des Bauausschuss in der Sitzung am 11.11.2013 einstimmig 
empfohlen (entschieden hat am 12.11.2013 der Verwaltungsausschuss) mit dem 
Entwurf des Bebauungsplans, der eine Heranführung der Planstraße A bis an den 
Ahrbergenweg vorsah, die öffentliche Auslegung durchzuführen.  

Alt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Bebauungsplan wird über die Planstraße A und die Mönkeburgstraße die 
Anbindung weiterer Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs an die Hauptver-
kehrsstraße ‘Dorfstraße‘ ermöglicht. Zur Beurteilung der Auswirkungen dieser 
Anbindung wurde ein Verkehrsgutachten eingeholt (PGT 2013b). Im Hinblick auf 
die begonnene Neuaufstellung des Flächennutzungsplans auf der Grundlage des 
ISEK (2010) wurde für die Prognose des zu erwartenden Verkehrsaufkommens 
auf die im ISEK dargestellten Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs abgestellt. 
Weiter wurde von der alleinigen Anbindung dieser Baugebiete über die Planstraße 
A ausgegangen, um die Variante mit der maximalen Belastung zu beurteilen. Die 
Ergebnisse des Gutachtens zeigen, dass diese alleinige Anbindung möglich wäre 
(vgl. Kapitel 5.2.1).  

Aufgabe des Verkehrsgutachtens war es nicht, eine intensive vergleichende pla-
nerische Auseinandersetzung mit sämtlichen Erschließungsmöglichkeiten für die 
Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs vorzunehmen. Zum einen erfolgte eine 
derartige Untersuchung bereits in den Jahren 1995 bis 1997 bei der 
städtebaulichen Rahmenplanung “Burgdorf West“ (SEM 1997) und zum anderen 
ist eine abschliessende Entscheidung, wie die Anbindung erfolgen soll, erst 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“  05.02.2014 
Teil 2: Aufstellungsverfahren 

 

 52

 
 
 
 
 
 
Verk 
H 

erforderlich, wenn die Bauleitplanung für die Gebiete westlich des Ahrbergenwegs 
konkretisiert wird. 

Grundsätzlich ist eine Anbindung der Baugebiete westlich des Ahrbergenweges 
über die Planstraße A an die Mönkeburgstraße sinnvoll, weil darüber die vorhan-
denen Versorgungseinrichtungen wie z.B. der Lebensmittelmarkt an der Mönke-
burgstraße sowie die Grundschule und der Kindergarten in der Lippoldstraße 
direkt erreichbar sind. Die Analyse des Verkehrs am Knotenpunkt Mönkeburg-
straße/Dorfstraße (PGT 2012 und PGT 2013b) hat zudem gezeigt, dass der aus 
der Mönkeburgstraße kommende Kfz-Verkehr zu 54 % nach Osten (Richtung 
B 443 und Innenstadt) orientiert ist. 

M 
Verk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
lärm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

M 
sich 
 
 
 

 
 
 
 

Wie in Kapitel 5.2.1 dargestellt, ist zu erwarten, dass sich die Verkehrsmengen 
(DTVw) auf der südlichen Mönkeburgstraße von derzeit 4.359 Kfz/24h (375 Kfz/h 
in der maximalen Spitzenstunde) auf 6.064 Kfz/24h (525 Kfz/h in der maximalen 
Spitzenstunde) erhöhen, wenn die Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs alleine 
über die Planstraße A angebunden werden. Das 2010/2011 ermittelte derzeitige 
Verkehrsaufkommen von 4.359 Kfz/24h im Bereich der Mönkeburgstraße nördlich 
des Knotenpunktes Mönkeburgstraße/Dorfstraße berücksichtigt bereits die An-
siedlung des Lebensmittelmarktes in der Mönkeburgstraße (s. auch in Kapitel 9.2. 
Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Stellungnahme vom 28.08.2013). In den 
Stellungnahmen Nr. 2 und Nr. 7 wird eine Erweiterung des Ärztezentrums er-
wähnt. Eine telefonische Nachfrage der Stadtplanungsabteilung am 21.01.2014 
beim Medizinischen Versorgungszentrum (Norderneystr. 1) hat ergeben, dass es 
in den vergangenen Jahren keine erheblichen Erweiterungen gegeben habe, ledig-
lich die Anzahl der Ärzte unterliege Veränderungen und sei ggf. etwas angestie-
gen. Ein wesentlich verändertes Verkehrsaufkommen auf der Mönkeburgstraße, 
das eine Aktualisierung der Verkehrserhebung in Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Bebauungsplan erforderlich macht, ist dadurch nicht zu erwarten. 

Wie in Kapitel 5.2.1 ebenfalls dargestellt, hat die schalltechnische Vorprüfung im 
Rahmen des Verkehrsgutachtens ergeben: Die erhöhten Lärmimmissionen, die 
mit der erwarteten Verkehrszunahme auf 6.064 Kfz/24h im Bereich der Wohnbe-
bauung an der südlichen Mönkeburgstraße verbunden sind, können als zumutbar 
angesehen werden. Gesundheitsgefährdende Beurteilungspegel über nachts 
60 dB(A) und tags 70 dB(A) werden nicht erwartet. Andere Beeinträchtigungen 
der Wohnqualität (z.B. Feinstaubbelastung PM10 oder Stickoxide NOx) sind nicht 
näher untersucht worden. Im Hinblick auf die aktuell zu treffende Entscheidung 
(s.o. Alt) und die erwartende Verkehrsmenge sowie Verkehrszusammensetzung 
ohne hohes LKW-Aufkommen wird dies auch nicht als erforderlich angesehen. 

Die Wohngebäude Elserstraße 1 bis 12 und andere Wohnhäuser an der östlichen 
Seite der Mönkeburgstraße im Abschnitt nördlich Lippoldstraße und südlich Delp-
straße sind durch vorgelagerte Garagenhöfe ca. 50 m von der Mönkeburgstraße 
abgesetzt. Unzumutbare Beeinträchtigung durch den Verkehr auf der Mönkeburg-
straße sind daher auch bei Verkehrszunahme aus den Neubaugebieten westlich 
des Ahrbergenwegs nicht zu erwarten.  

Der in der Mönkeburgstraße vorhandene Straßenquerschnitt und die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h lassen nicht erwarten, dass die o.g. Ver-
kehrszunahme zu besonderen Gefährdungen im Fußgänger- und Radfahrerlängs-
verkehr führen. Entlang der Mönkeburgstraße ist eine Trennung der Verkehrsräu-
me von Fußgängern und Kfz durch Hochborde und damit eine allgemein als sicher 
geltende Aufteilung des Straßenraums vorhanden.  

Für den Fußgängerquerverkehr ist in der Regel davon auszugehen, dass bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und nicht mehr als 500 Kfz/h besondere 
Überquerungsanlagen entbehrlich sind. Wenn jedoch regelmäßig mit schutzbe-
dürftigen Fußgängern, wie Kinder und ältere Menschen, zu rechnen ist, sind Über-
querungshilfen auch bei einem geringeren Verkehrsaufkommen sinnvoll (vgl. 
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RAST 06 S. 87). 

Bei dem Anschluss der Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs alleine über die 
Planstraße A wird für die Spitzenstunden ein Verkehrsaufkommen von 525 Kfz/h 
erwartet. Ob bei dieser Verkehrsmenge die vorhandenen Überquerungshilfen 
ausreichen oder umzubauen sind, ist nicht im Rahmen der Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplans zu entscheiden, denn grundsätzlich können auch 
alternative Überquerungshilfen wie z.B. ein Fußgängerüberweg oder weitere Maß-
nahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung eingerichtet werden. 

Die Hinweise, dass bereits derzeit an den Überquerungshilfen/Fahrbahnein-
engungen, die in der Mönkeburgstraße in Verlängerung der vom Ahrbergenweg 
kommenden Fuß-/Radwegverbindungen angeordnet sind, gehäuft Gefahrensitua-
tionen auftreten sollen, werden zur Kenntnis genommen. Bei der Bestands-
aufnahme des Radverkehrskonzeptes 2011 wurden jedoch keine Sicherheitsdefizi-
te bei der Führung des Radverkehrs an diesen Fahrbahneinengungen festgestellt. 
Im Rahmen der weiteren Radverkehrsplanung kann die Situation jedoch nochmals 
überprüft werden.  

sonst 
Str 

Die Erschließung des aktuell geplanten und weiterer Baugebiete westlich des Ahr-
bergenwegs wird auch zu Verkehrszunahmen in den Straßen führen, welche die 
Mönkeburgstaße mit der Schillerslager Landstraße verbinden. Dies sind z.B. 
Ellerngrund, Moorstraße, Im Jägerfeld und Am Westende. Da sich die Hauptziel-
gebiete, wie z.B. Innenstadt, Schulstandorte in der Südstadt und Hannover, 
südöstlich und südwestlich  des Plangebiets befinden, ist davon auszugehen, dass 
nur ein untergeordneter Anteil der Gesamtverkehrsmenge sich an der Einmün-
dung der Planstraße A in die Mönkeburgstraße nach Norden orientiert. Die 
Verkehrsuntersuchung (PGT 2013b) geht von einen Anteil von knapp 19 % aus. 
Diese ca. 390 Kfz/24h werden zu keiner wesentlichen Veränderung der Verkehrs-
situation in den o.g. Straßen führen. 

In der Stellungnahme Nr. 1 wird eine Verkehrszunahme in der Lippoldstraße in 
Zusammenhang mit der Erschließung weiterer Baugebiete westlich des Ahrber-
genwegs angeführt. Diese Erwartung wird nicht geteilt. Das Verkehrsaufkommen 
in der Lippoldstraße ist im Wesentlichen in Abhängigkeit von den dort vorhanden-
en Verkehrsquellen (Wohngebäude) und Verkehrszielen (z.B. Schule, Kindergar-
ten, Gemeindehaus) zu sehen. Durchfahrtsverkehr zur Planstraße A ist nur in 
unwesentlichen Mengen zu erwarten. 

A 
sich 

Die Bedenken zur Sicherheit von Kindern und Senioren im Bereich der Planstraße 
A werden nicht geteilt. Die Breite der Straßenverkehrsfläche der Planstraße A er-
möglicht die Herstellung von beidseitig der Fahrbahn verlaufenden separaten Fuß-
wegen. Es ist nicht zu erkennen, warum sich bei dieser Trennung der Verkehrs-
räume von Fußgängern und Kfz sowie einem Verkehrsaufkommen von nur 
150 Kfz/h in der Spitzenstunde (Prognose für Entwicklung Nördlich Zilleweg sowie 
Anbindung der Flächen westlich Ahrbergenweg) ein besonderes Sicherheitsrisiko 
ergibt. 

Aw 
grün 

Die Flächen westlich des Ahrbergenwegs sind im wirksamen Flächennutzungsplan 
als Wohnbauflächen dargestellt. Dieses städtebauliche Entwicklungsziel wurde 
1999/2000 mit der 30. Änderung in den Flächennutzungsplan aufgenommen. 
Gleichzeitig wurde auch der Ahrbergenweg als Grünzug dargestellt. 

Mit dem Bebauungsplan wird eine Verlängerung der Planstraße A über den 
Ahrbergenweg ermöglicht. Diese steht nicht im Widerspruch zu der Zielsetzung, 
den Ahrbergenweg als Grünzug zu entwickeln. Eine Querung schränkt zwar die 
Qualitäten des Grünzugs in einem kleinen Teilbereich ein, aber insgesamt kann 
der Ahrbergenweg, der zwischen dem Tiefenauweg in Heeßel und der Weserstras-
se ca. 1.400 m lang ist, weiter als Grünverbindung (Biotopverbund) sowie Kfz 
unabhängige Rad-/Fußwegverbindung entwickelt werden. 

Für eine verkehrssichere Gestaltung der späteren Kreuzung des Fuß-/Radweges  
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Ahrbergenweg und der Planstraße gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglich-
keiten, ggf. könnte sogar der Ahrbergenweg als bevorrechtigte Fahrradstraße 
baulich gegenüber der Planstraße A hervorgehoben werden. 

H In den Stellungnahmen Nr. 1 und Nr. 13 wird auf die Anzahl der Vollgeschosse 
und die Gebäudehöhen in den für Geschosswohnungsbau vorgesehenen Wohnge-
bieten WA 6 und WA 7 sowie WA 8 und WA 9 eingegangen. Beide Stellungnah-
men sind von Anwohnern des Scharhörnwegs abgegeben worden. Die Stellung-
nahme Nr. 13 von einem Anwohner, dessen Grundstück direkt an den Grünzug 
angrenzt, der sich nördlich des Plangebiets befindet.  

Die geäußerte Auffassung, dass das Ortsbild im Umfeld des Plangebiets durch 
eine weitgehend einheitliche niedrige 1- bis 2-geschossige Bauweise geprägt sei, 
wird nicht geteilt. Auf die Mehrzahl der Gebäude in der Umgebung trifft diese 
Bauweise zwar zu, aber städtebauliche Zielsetzung war auch bereits bei der Auf-
stellung der Bebauungspläne in der Umgebung des Plangebiets eine gemischte 
Struktur aus niedrigeren freistehenden Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und 
höheren Geschosswohnungsbauten. Dem entsprechend sind z.B. auch folgende 
höhere Gebäude vorhanden: (FH = Firsthöhe) 

- Eckbebauung Mönkeburgstr. 60 / Langeoogstr. 1: FH ca. 11,5 m, 

- Ärztehaus Norderneystr. 1: FH ca. 13,5 m, 

- Geschosswohungsbauten Norderneystr. 25-27 (östlich Spielplatz):   
FH ca. 13,5 m, 

- Reihenhäuser Elserstr. 1-11 und 2-12 (östlich Mönkeburgstraße):  
FH ca. 10,5 m bis 11 m, 

Mit einer maximal zulässigen Höhen bis zu 14 m gehen die festgesetzten Gebäu-
dehöhen über den Bestand hinaus. Dies wird aber als verträglich angesehen und 
erfolgt im Hinblick auf die angestrebten barrierearmen Geschosswohnungsbauten. 
Für eine wirtschaftlich sinnvolle Investition in Fahrstühle soll eine 31/2-
geschossige Bauweise ermöglicht werden. Die geäußerte Auffassung, dass kein 
Bedarf an Wohnungen in Geschosswohnungsbauten bestünde, wird nicht geteilt. 
Bereits im Verlauf des Aufstellungsverfahrens haben verschiedene Bauträger und 
auch Wohnungskäufer/-mieter ihr Interesse an Geschosswohnungsbauten im 
Gebiet Nördlich Zilleweg bekundet.  

Die Anordnung der höheren Baukörper an der Mönkeburgstraße und der Plan-
straße A ist dort insbesondere aufgrund der größeren Freiflächen und des bereits 
vorhandenen großvolumigen Baukörpers des Lebensmittelmarktes (FH ca. 9 m 
und Grundfläche ca. 1.200 m²) sinnvoll. Durch die breiten Freiflächen nördlich 
und östlich der ermöglichten Geschosswohnungsbauten sind großzügige Abstände 
zur vorhandenen Bebauung nördlich des Plangebiets vorhanden. Selbst bei niedri-
gem Sonnenverlauf im Winter wird die Verschattung der vorhandenen Bebauung 
daher gering sein. Auch andere erhebliche Beeinträchtigungen der vorhandenen 
Bebauung sind nicht zu erkennen.  

 

 

Mit Schreiben vom 15.01.2014 wurde folgende Stellungnahme von einem Ehepaar aus 
der Elserstraße abgegeben:  
„Wir (…) sind mit den Planungen für den Ausbau der Mönkeburgstraße aus diesem 
Bebauungsplan nicht einverstanden und erheben hiermit offiziellen Einspruch.  
Auf Grund der bereits existierenden nahezu lückenlosen Bebauung ergibt sich keine 
Notwendigkeit, die Mönkeburgstraße zu verbreitern. Die Größe des Baugebietes ist dazu 
viel zu klein. Ferner ist auch die zu erwartende Anzahl neuer Bewohner im Stadtteil 
„Weststadt“, die die Mönkeburgstraße nutzen werden, viel zu gering und führt nicht zu 
einer signifikanten Erhöhung des Verkehrsaufkommens, um eine derartige Straßenver-
breiterung zu rechtfertigen.“  
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> Ausführungen der Stadt Burgdorf:  
Wie in Kapitel 5.2.2 (letzter Absatz) der Begründung beschrieben werden Baurechte für 
einer Verbreiterung der Mönkeburgstraße mit dem vorliegenden Bebauungsplan lediglich 
in geringem Umfang und mit dem Ziel einer Fußwegverbreiterung geschaffen. Ein 
Erfordernis zur Verbreiterung der Fahrbahn der Mönkeburgstraße ist aufgrund der aus 
dem Baugebiet „Nördlich Zilleweg“ und weiterer Baugebiete westlich des Ahrbergenwegs 
resultierenden Neuverkehrsmengen (s. Kapitel 5.2.1) derzeit nicht zu erkennen. Die vor-
handene Fahrbahn der Mönkeburstraße, die an der Einmündung der Planstraße A ca. 6 m 
und südlich des Lebensmittelmarktes ca. 7,5 m breit ist, ist für die Abwicklung der erwar-
teten künftigen Verkehrsmengen von ca. 525 Kfz/h in der werktäglichen Spitzenstunde 
ausreichend breit. 

Mit Schreiben vom 17.01.2014 wurde folgende ergänzende Stellungnahme von demsel-
ben Ehepaar aus der Elserstraße abgegeben:  
„Wir (…) sind mit den Planungen für den Ausbau der Mönkeburgstraße aus diesem 
Bebauungsplan nicht einverstanden und erheben hiermit offiziellen Einspruch. 

1) Zuwegung:  
Die aktuelle Planung der Zuwegung für das Bebauungsgebiet über die Mönkeburgstraße 
führt zu einer unnötigen Erhöhung des Verkehrsaufkommens. Dies gilt gerade auch mit 
Blick auf die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Burgdorf (ISEK) für das Plange-
biet bereits als nächste Entwicklungsflächen in der Weststadt benannten weiteren Aus-
bauten westlich des Ahrbergenweges (u.a. ISEK 5 und Pfeilfläche). 

Wir empfehlen folgende Zuwegungsalternative: 

− der Straßenzug A1-A3 im Bebauungsgebiet wird mit einer geringeren Breite 
ausgeführt (analog B1-B3 mit 8,5 m) und führt nur vom Ahrbergenweg aus in das 
Bebauungsgebiet 

− der Straßenzug A1-A3 endet im Bebauungsgebiet als Sackgasse vor der 
Mönkeburgstraße 

− die westliche Einfahrt für den Straßenzug A1-A3 wird in Richtung Ahrbergweg 
aufgeweitet 

− der Ahrbergweg wird zur Zuwegung für die neuen Baugebiete (ISEK 2, ISEK 5 und 
Pfeilfläche), als Wohngebietsstraße ausgeführt und auf Höhe Langeoogstraße zur 
Sackgasse (keine Durchfahrt nach Norden) 

− die Zuwegung von Norden (B 188) erfolgt über Weserstraße und Saalestraße 
durch Entfernung der Bollersperre (Bus) und endet im Ahrbergweg ebenfalls auf 
Höhe Langeoogstraße als Sackgasse (keine Durchfahrt nach Süden) 

− die verkehrliche Erschließung für die ackerbauliche Nutzung der verbleibenden 
Flächen westlich des Bebauungsgebietes erfolgt über den Rohrkampsweg 

2) Bauhöhen:  
Der umliegende Wohnbestand weist dagegen lediglich Firsthöhen von max. 9,5 m.   
Die aktuelle Planung der Bauhöhen für das Bebauungsgebiet weist maximale Firsthöhen 
von bis zu 14,0 m aus, die sogar unmittelbar an der Mönkeburgstraße vorgesehen sind 
(Grenzabstand 5 m). 

Damit wird nicht nur das bisherige Wohngebietsbild massiv gestört, sondern den 
umliegenden Wohnbauten ein "Riesenklotz" vorgesetzt. 

Deshalb sollten die Firsthöhen auf max. 11 m begrenzt werden. 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:  
zu 1) Zuwegung   
Der Anregung, dass Baugebiet Nördlich Zilleweg über den Ahrbergenweg zu erschließen 
wird nicht gefolgt. Zum einen soll der Ahrbergenweg als Grünverbindung sowie Fuß-
/Radwegverbindung entwickelt werden (s. in diesem Kapitel weiter oben Ausführungen 
der Stadt Burgdorf zu den 17 Stellungnahmen, randliche Kennzeichnung ‘Aw grün‘). Zum 
anderen ist die Mönkeburgstraße aufgrund des vorhandenen Straßenausbaus als 
Erschließungsstraße geeigneter als der bisher westlich des Plangebiets nur als landwirt-
schaftlicher Wirtschaftsweg ausgebaute Ahrbergenweg. Eine Beibehaltung der Zielset-
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zung den Ahrbergenweg als eine vom Kfz-Verkehr unabhängige Fuß-/Radwegverbindung 
zu entwickelt ist auch sinnvoll, weil entlang des Ahrbergenwegs drei Spiel-/Bolzplatz-
standorte angeordnet sind (1. westlich Zilleweg, 2. südwestlich Norderneystraße, 
3. verlängerte Moorstraße). Zudem ist entlang des Ahrbergenwegs zwischen Langeoog-
straße und verlängerter Moorstraße der geschützte Landschaftsbestandteil ‘Feldhecke 
Ahrbergenweg‘ (LB-H 31) vorhanden.  
Die Anregungen zur späteren Erschließung weitere Baugebiete westlich des Ahrbergen-
wegs werden zur Kenntnis genommen und es wird auf die Ausführungen der Stadt Burg-
dorf zu den 17 Stellungnahmen in diesem Kapitel weiter oben verwiesen. 

zu 2) Bauhöhen  
Es wird auf die Ausführungen der Stadt Burgdorf zu den 17 Stellungnahmen (randliche 
Kennzeichnung H) in diesem Kapitel weiter oben verwiesen. 

 

Mit E-Mail vom 05.01.2014 wurde von Bauinteressenten für einen ‘Familienbunga-
low‘ folgende Stellungnahme eingereicht: 
Im Laufe der Diskussion um die Vorgaben der Stadt Burgdorf für das Baugebiet ‚nördlich 
Zilleweg’ ist die Grundflächenzahl bei den meisten Flächen leider von 0,4 auf 0,3 
reduziert worden.  
Zum gleichen Zeitpunkt ist die Anforderung ‚Passivhaus’ hinzugekommen.  
Gemäß Paragraph 2 der Begründung für das Baugebiet sollen ausdrücklich barrierefreie 
Wohnformen entwickelt werden. 
Aus unserer Sicht sind diese Anforderungen schwer unter einen Hut zu bringen: Wir 
können uns sehr gut mit den Forderungen nach energieeffizienten und barrierefreien 
Bauformen identifizieren. Als Idealvorstellung stellen wir uns die Hausform eines Bunga-
lows ohne Unterkellerung vor. Bei dieser Ausführung ist es möglich, bis ins hohe Alter 
selbstständig in der angestammten Umgebung zu bleiben. 

Diese Hausform hat bekanntermaßen einen höheren Flächenverbrauch als mehrge-
schossige Gebäude. Durch die Anforderung ‚Passivhaus’ kommt hinzu, dass Außenwände 
eine Stärke von etwa einem halben Meter aufweisen müssen und damit einen erheblichen 
Teil der bebaubaren Fläche aufzehren. Abhängig von den noch festzulegenden Grund-
stücksgrößen kann dies einen erheblichen Einfluss auf die mögliche Netto-Wohnfläche 
haben. 

Zudem erübrigen sich bei der Bungalow-Bauweise die von Ihnen festgelegten maximalen 
Bauhöhen, die die Sonneneinstrahlung der Nachbargrundstücke sicherstellen soll. Durch 
die Reduzierung auf das Erdgeschoss besteht auch nicht die Gefahr, das ‚Riesen-Häuser’ 
entstehen, die das Gesamtbild stören würden. Durch die ohnehin vorgeschriebene Ver-
sickerung des Regenwassers auf dem Grundstück entsteht auch keine höhere Belastung 
der öffentlichen Kanalisation. 

In der südlich angrenzenden Siedlung Zilleweg bestehen bereits Bungalows, so dass 
diese Bauweise auch keine Neuerung für das Wohngebiet darstellen würde. 

Wir bitten Sie daher zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, bei Bungalow-Bauweise die 
Grundflächenzahl zu erhöhen. Falls eine solche Freigabe nicht generell erstellt werden 
kann oder soll, ist evtl. eine Freigabe im Einzelfall möglich? 

Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:  
Aus einem am 06.01.2014 mit dem Bauinteressenten geführten Telefonat einer Mitarbei-
terin der Stadtplanungsabteilung ging hervor, dass der Bauinteressent einen Bungalow 
mit zwei Kinderzimmern und einer Wohnfläche von mindestens 155 m² errichten möchte. 
Die Grundfläche dieses Gebäudes ist mit ca. 200 m² anzusetzen.   
Bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 wäre dementsprechend ein mindestens 670 m² 
großes Grundstück erforderlich. Da Grundstücke dieser Größenordnung nur wenig nach-
gefragt werden, ist die Planung eher auf kleinere Grundstücke ausgerichtet. Je nach 
Parzellierung ist aber zu erwarten, dass ein bis drei Grundstücke in dieser Größenord-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“  05.02.2014 
Teil 2: Aufstellungsverfahren 

 

 57

nung gebildet werden können.   
Bei einer GRZ von 0,4 wäre ein ca. 500 m² großes Grundstück ausreichend. Eine GRZ 
von 0,4 ist im Bereich der Flächen des WA 5 festgesetzt. Auf diesen voraussichtlich vier 
Baugrundstücken wäre die Errichtung des beschriebenen Bungalows grundsätzlich 
möglich.   
Im Vorentwurf des Bebauungsplans war in den Baugebieten für Einfamilienhäuser ledig-
lich ein weiteres Grundstück im südwestlichen Eckbereich des Plangebiets mit einer GRZ 
von 0,4 versehen. In Zusammenhang mit der zum Entwurf aufgenommenen großzügi-
geren Höhenregelung über die Hüllkurve HK 3 wurde diese Grundflächenzahl reduziert. 

Angeregt wird für Bungalow-Bauweise in allen Baugebieten die GRZ auf 0,4 zu erhöhen. 
Grundsätzlich möglich wäre eine solche Regelung z.B. über die Festsetzung einer Aus-
nahme (vgl. textliche Festsetzung Nr. 1.3). Weil aber die Errichtung von üblicherweise 
kleineren Bungalows mit Grundflächen bis 160 m²/190 m² auf den angestrebten 540 m² 
bis 640 m² großen Baugrundstücken bereits entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplanentwurfs möglich ist und es aus Gründen des Bodenschutzes grundsätzlich 
sinnvoll ist, den Versiegelungsgrad niedrig zu halten, wird auf die Ergänzung einer Aus-
nahmeregelung für Bungalows verzichtet. 

9.5 Beteiligung der Behörden 

Parallel zur öffentlichen Auslegung erfolgte die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB mit Schreiben vom 28.11.2013.  

Im Folgenden sind zunächst die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Träger 
öffentlicher Belange aufgeführt, die Anregungen und Hinweise zur Planung vorgebracht 
haben. Es schließen sich jeweils Ausführungen der Stadt Burgdorf zur Abwägung der 
Stellungnahmen an. Weiter unten folgen Auflistungen der beteiligten Behörden und 
Träger öffentlicher Belange, die erstens keine Anregungen und Hinweise vorgebracht 
haben und zweitens keine Stellungnahme abgegeben haben.  

Behördenstellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 

Region Hannover, Stellungnahme vom 17.01.2014 
„Zu dem Bebauungsplan … bestehen aus der Sicht der Region Hannover als Träger 
öffentlicher Belange keine Bedenken. 

Aus Sicht der Nahverkehrsplanung wird darum gebeten, den Text der Begründung auf 
Seite 16, 2. Absatz folgendermaßen zu ändern:  
„Eine ÖPNV-Anbindung des Plangebietes ist mit der Stadtbuslinie 905, die an der Mönke-
burgstr. hält, sowie durch die Regionalbuslinie 640 (Burgdorf – Kirchhorst – Altwarmbü-
chen), die an der Kreuzung Dorfstr. / Mönkeburgstr. hält, vorhanden. An Schultagen wird 
das Angebot durch die Schülerverkehrslinie 916 ergänzt“.  
Fußläufig sind diese Haltestellen …… 

Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:  
Die angeregte Ergänzung der Begründung wurde in Kapitel 5.2.1 aufgenommen. 

Industrie- und Handelskammer Hannover, Stellungnahme vom 16.01.2014 
Zu dem o.g. Planentwurf hat die Industrie- und Handelskammer Hannover mit Schreiben 
vom 3. Juli 2013 Stellung genommen. Diese Stellungnahme halten wir im Hinblick auf die 
jetzt vorgelegte überarbeitete Planfassung im Grundsatz aufrecht. 

Wir tragen weiterhin bezüglich des Planentwurfs keine Bedenken vor, sofern sicherge-
stellt ist, dass der bestehende Lebensmittelnahversorger (Mönkeburgstraße 98) durch die 
heranrückende Wohnbebauung nicht aus schallschutztechnischen Gründen in seinem Be-
trieb eingeschränkt wird. Allerdings kommt bei der nun vorgelegten veränderten Planfas-
sung erschwerend hinzu, dass jetzt auch nördlich des Bestandsbetriebes Wohnnutzungen 
(WA8) ausgewiesen werden sollen. 
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Wir weisen erneut darauf in, dass mögliche Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz pla-
nungsrechtlich zu Lasten des Planungsträgers des hier vorgelegten Bebauungsplans fest-
zusetzen sind. Belastungen für den im Umfeld des Plangebietes bereits ansässigen Be-
trieb lehnen wir im Sinne des Bestandsschutzes und der gewerblichen Standortsicherung 
ab. In diesem Zusammenhang sind die in der Begründung zum Bebauungsplan auf Seite 
23, 2. Absatz, enthaltenen Ausführungen missverständlich. 

Aus unserer Sicht ist klarzustellen, dass die Realisierung der auf Seite 23 erwähnten 
Schallschutzmaßnahmen „am Markt selbst“ (Einhausung der Anlieferung, Einbau schall-
gedämmter Kühl- und Lüftungsanlagen, Errichtung einer Lärmschutzwand in den Außen-
anlagen) nicht dem Bestandsbetrieb finanziell zu tragen sind. Darüber hinaus sollte auch 
deutlich werden, dass die Umsetzung der genannten betriebsbezogenen Schallschutz-
maßnahmen eine Zustimmung des ansässigen Betriebes voraussetzt und nicht pla-
nungsrechtlich einklagbar ist. 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Der Anregung entsprechend wurde das Kapitel 5.3.1 ‘Immissionsschutz, Lebensmittel-
markt Mönkeburgstraße‘ wie folgt ergänzt: Planung und Umsetzung dieser Schallschutz-
maßnahmen sind durch den/die Vorhabenträger von Baumaßnahmen im WA 8 
durchzuführen. Sofern die Schallschutzmaßnahmen am Markt selbst durchgeführt werden 
sollen, ist zudem das Einverständnis des Markt-Eigentümers erforderlich. Dieser hat 
grundsätzliche erklärt, dass er zu Gesprächen über Durchführung von Schallschutzmaß-
nahmen bereit ist. 

Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha), Stellungnahme vom 
07.01.2014 
„hinsichtlich der Festsetzungen in dem o.a. Bebauungsplan verweisen wir auf unsere 
Stellungnahme vom 25.07.2013.   
Weitere Anmerkungen/Anregungen haben wir zzt. nicht vorzubringen.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Die Stellungnahme vom 25.07.2013 ist in Kapitel 9.3 wiedergegeben. 

Stadtwerke Burgdorf GmbH, Stellungnahme vom 21.01.2014 
„Es bestehen keine Bedenken gegen den o.g. Bebauungsplan. 

Die strom- und gasseitige Versorgung kann aus dem vorhandenen Netz erfolgen. 

Hinsichtlich vorgesehener Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenflächenbereich ist die 
Einhaltung des DVGW-Regelwerkes GW 125 und ATV-H 162 „Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen“ zu beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit für 
Baumpflanzungen in privaten Grundstücken, sofern diese im Trassenbereich von zu 
verlegenden Ver- und Entsorgungsleitungen liegen. 

Vor Beginn der Baumaßnahme bitten wir Sie, über uns eine aktuelle Leitungsauskunft 
einzuholen und uns zu benachrichtigen.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Die Hinweise zum Ausbau der öffentlichen Straßenverkehrsflächen und zu Baumanpflan-
zungen in den Baugebieten werden zur Kenntnis genommen. 

Polizeiinspektion Burgdorf, Stellungnahme vom 17.01.2014 
„wie mit Stellungnahme vom 12.07.2013 bereits mitgeteilt, bestehen zu der vorgelegten 
Bauleitplanung grundsätzlich keine Bedenken. 

Anhand der prognostizierten Verkehrsmengen, gerade im Bereich der südlichen Mönke-
burgstraße, stellt sich hier jedoch die Frage, ob die erwarteten Verkehrsmengen mit den 
Grundsätzen einer ZONE 30 in Einklang stehen. 

Bei dem DTV von über 6.000 Kfz/24h, der für die südliche Mönkeburgstraße errechnet 
ist, entspricht dies eher dem DTV einer klassifizierten Straße und nicht einer Anlieger- 
oder Sammlerstraße in einer ZONE 30. 
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> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Die Hinweise zur Verkehrsregelung auf der Mönkeburgstraße werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Nach der RASt 06 sind Sammelstraßen durch eine Querschnittsbelastung von 400-
800 Kfz/h in den Spitzenstunden charakterisiert. Aus der zum Anschluss weiterer Bauge-
biete westlich des Ahrbergenwegs erstellten Verkehrsprognose ergibt sich für die südliche 
Mönkeburgstraße eine Verkehrsstärke von 525 Kfz/h in der Spitzenstunde.  

Für die Klassifizierung einer Straße ist entscheidendes Kriterium die Verkehrsfunktion 
weniger die Verkehrsstärke. Die Funktion der Mönkeburgstraße als Erschließungsstraße 
zu den angeschlossenen Baugebieten ändert sich auch mit einer höheren Verkehrsmenge 
nicht. Durchgangsverkehr mit Zielen außerhalb der Baugebiete ist nicht in erheblichem 
Umfang zu erwarten. Daher spricht aus derzeitiger Sicht nichts gegen die Beibehaltung 
der Tempo 30-Zone. Letztlich ist dies aber nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu 
entscheiden.  

Nds. Landesamt für Denkmalpflege, Stellungnahme vom 19.12.2013 
„Aus dem unmittelbaren Planungsgebiet sind uns bisher keine Fundstellen bekannt. 
Aufgrund von topografischer Lage, Bodenart und der Auffindung von früheisenzeitlichen 
Urnenbestattungen in vergleichbarer Lage etwa 500 m nordöstlich an der Moorstraße und 
800 m nördlich an der Allerstraße muss auch im Planungsgebiet mit bisher unentdeckt 
gebliebenen Kulturdenkmalen gem. § 3 NDSchG gerechnet werden. 

Aufgrund dessen werden zukünftige Erdarbeiten im Geltungsbereich des B-Planes einer 
denkmaschutzrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 NDSchG in Verbindung mit § 13 
NDSchG der Unteren Denkmalschutzbehörde bedürfen. Diese kann verweigert oder unter 
Auflagen erteilt werden. Mit folgenden Auflagen ist zu rechnen: 

1. Der geplante Beginn jeglicher Erdarbeiten ist sobald wie möglich, mindestens aber 
vier Wochen vorher schriftlich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Burgdorf und beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Referat 
Archäologie, Scharnhorststraße 1, 30175 Hannover anzuzeigen, damit deren 
Beobachtung durch die archäologische Denkmalpflege stattfinden kann. Die 
Anzeigepflicht bezieht sich auf evtl. Rodungssarbeiten, den Oberbodenabtrag und 
auf alle in den Unterboden reichende Erarbeiten. 

2. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Hydraulikbagger mit zahnlosem, 
schwenkbarem Grabenlöffel nach Vorgaben der Archäologischen Denkmalpflege zu 
erfolgen. 

3. Für die Sicherung und Dokumentation unerwartet auftretender archäologischer 
Bodenfunde ist der archäologischen Denkmalpflege jeweils ein Zeitraum von bis 
zu drei Wochen einzuräumen. 

4. Ungeachtet der vorstehenden Nebenbestimmungen gelten für alle Erdarbeiten die 
Bestimmungen der NDSchG hinsichtlich unerwarteter Funde (Melde- und 
Anzeigepflicht bei Bodenfunden gem. § 14 NDSchG). 

Sollten sich bei der Archäologischen Baubegleitung im Rahmen der Herstellung der 
Planstraßen und der Versickerungsmulde die Anhaltspunkte für eine mögliche Zerstörung 
von Bodendenkmalen nicht bestätigen, kann unseres Erachtens in den folgenden 
Baugenehmigungsverfahren eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung durch die 
UDSchB ohne die oben empfohlenen Auflagen erteilt werden.“ 

> Ausführungen der Stadt Burgdorf:   
Der vorgebrachte Hinweis auf archäologische Bodenfunde wird zur Kenntnis genommen. 
Kapitel 4.3.6 der Begründung wurde entsprechend ergänzt. Das Landesamt für 
Denkmalpflege wird vor Beginn der Erschließungsarbeiten rechtzeitig informiert.  
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Behördenstellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 

Handwerkskammer Hannover, Stellungnahme vom 10.12.2013  
„die o.g. Planung haben wir eingehend geprüft. Anregungen werden unsererseits nicht 
vorgebracht.“ 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Stellungnahme vom 14.01.2014 
„zu o.g. Planung werden aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken und Anregungen 
vorgetragen.“ 

Harzwasserwerke GmbH, Stellungnahme vom 02.12.2013  
„die Harzwasserwerke GmbH betreibt im markierten Planbereich keine Trinkwasser-
leitungen. Anlagen und Planungsabsichten der Harzwasserwerke GmbH sind von der 
oben genannten Maßnahme nicht betroffen.“ 

ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Stellungnahme vom 04.12.2013 
„Anlagen der von der EMPG vertretenen Unternehmen sind nicht betroffen.“ 

Gasunie Deutschland Services GmbH, Stellungnahme vom 06.12.2013 
„… Nach eingehender Prüfung können wir Ihnen hierzu mitteilen, dass Erdgastransportlei-
tungen, Kabel und Stationen der von der Gasunie … vertretenen Unternehmen von Ihrem 
Planungsvorhaben nicht betroffen sind. …“ 

Erdgas Münster GmbH, Stellungnahme vom 03.12.2013 
„im Bereich Ihrer Maßnamen/Planung betreiben wir keine Anlagen, zurzeit bestehen auch 
keine Planungsabsichten.“ 

Gemeinde Isernhagen, Stellungnahme vom 10.12.2013  
„Bedenken gegen die Planung bestehen nicht, da keine Belange der Gemeinde 
Isernhagen berührt sind.“ 

Stadt Lehrte, Stellungnahme vom 16.12.2013 
„ich danke Ihnen für die Beteiligung am o.g. Verfahren. Belange der Stadt Lehrte sind 
nicht betroffen.“ 

 

Beteiligte Behörden die keine Stellungnahme abgegeben haben 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Hannover, 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hannover, 

LGLN RD Hannover – Amt für Landentwicklung, 

Telekom Deutschland GmbH 

htp GmbH, 

Kabel Deutschland GmbH,  

Finanzamt Burgdorf (nur nachrichtlich unterrichtet),  

LGLN RD Hannover - Katasteramt (nur nachrichtlich unterrichtet),  

Bischöfliches Generalvikariat, 

Kirchenkreisamt Burgdorfer Land,  
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Stadt Burgwedel, 

Samtgemeinde Wathlingen, 

Naturschutzbeauftragter der Region Hannover. 
 

 

 

10 Verfahrensvermerke 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zzt. 
gültigen Fassung, des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der zzt. gültigen Fassung sowie des § 84 der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) in der zzt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Burgdorf den 
Bebauungsplan Nr. 0-87 "Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt", bestehend aus der Planzeich-
nung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen sowie den örtlichen Bauvor-
schriften in seiner Sitzung am ………………… als Satzung beschlossen.  
Dem Bebauungsplan wurde die vorstehende Begründung beigefügt.  

 

Burgdorf, ………… 

 

 
__________________________ 

(Bürgermeister) 

 

 

Der Entwurf der Begründung wurde in der Fassung vom 22.11.2013 von der 
Stadtplanungsabteilung der Stadt Burgdorf ausgearbeitet. 

Burgdorf, …………… 

 

Fachbereich Stadtplanung,  Stadtplanungsabteilung 
Bauordnung, Umwelt 

 

 
_______________________________ ___________________________ 

(Baurat z.A.)        (Abteilungsleiterin) 

 
Der Entwurf der Begründung in der Fassung vom 22.11.2013 lag zusammen mit dem 
Entwurf der Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 0-87 „Nördlich Zilleweg 1. Abschnitt“ 
in der Zeit vom 02.12.2013 bis zum 17.01.2014 gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
öffentlich aus. 

Burgdorf, ………… 

 

 
______________________________ 

(Bürgermeister) 
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